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Einleitung.

Über den Verfasser des Asäfname.

Vorbemerkung.

Die wichtigsten Nachrichten über Lutß Paschas Leben

enthalten seine eigenen Schriften. Am Anfang des

Asafnäme spricht er über seine Erziehung und seine

Ämterlaufbahn, und bei der eingehenden Erörterung der

Pflichten des Großvezirs erwähnt er mehrmals seine eigene

Tätigkeit, besonders die von ihm angeregten Verbesser-

ungen. Auf die einzelnen Stellen werde ich später hin-

weisen.

Außer dem Asafnäme bieten desselben Verfassers

„Tewärix-i-äl-i-Osmän", die im Abendland nur in einer

einzigen Handschrift in Wien 1
) erhalten sind, reiches Ma-

terial. Bei der Darlegung der Gründe, die ihn zur Ab-
fassung seiner osmanischen Geschichte veranlaßten, kommt
Lutß Pascha auf seine übrige schriftstellerische Tätigkeit

zu sprechen (Blatt 2 v—3 r). Blatt 87 r—93 r enthält die

Geschichte der Zeit seines Großvezirates.

Von den abendländischen Quellen hebe ich besonders

hervor die im Jahre 1596 zu Frankfurt am Main erschie-

nenen „Vitae et icones Sultanorum Turcicorum .... Ad

x
) G. Flügel, Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften

der k. k. Hofbibliothek zu Wien, Band II, "Wien 1865, Seite 224,

Nr. 1001, 1 = H. O. 17 a.
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vivum ex antiquis mettallis effictae, primum ex Constan-

tinopoli D. Imp. Ferdinando oblatae nunc descriptae et

tetrascichis succinctis illustratae, a J. Jac. Boissardo Ve-
suntino." Auf Seite 249—252 gibt Boissard eine Biographie

des „Lutsis Bassa". Diesem Werke ist auch das meiner

Arbeit beigegebene Bild des Lutfi Pascha, das einzige

existierende, entnommen.

Die übrigen orientalischen und europäischen Quellen

führe ich in den Anmerkungen auf.

Lutfi Pascha war von Geburt Albanese 1
). Er wurde

im großherrlichen Harem 8
) erzogen und durchlief dann

mehrere Hofämter. Da er diese im Asafnäme genau auf-

führt (siehe Seite f des Textes, S. 3 f. der Übersetzung),

wiederhole ich sie hier nicht 3). Dagegen gibt er die von

x
) Ahmed Efendi, Hadiqat ül-wüzera, Stambul 1271 h, S. fVj Samy,

Qamüs ül-a'läm, Band V, Stambul 1314 h. S. P^C; Sidschill-i- osmdny

j'ayod tezkere-i meschähir-i 'osmäni/e, Bd. IV. S. ^1 ; Boissard a. a. O. S. 249:

„Thrax fuit origine, natus humili loco . .
-"

2) Bei der alle sieben oder fünf Jahre stattfindenden Aushebung zur

Rekrutierung der Janitscharen wurden die fähigsten Knaben für die Er-

ziehung im Harem und den Palastdienst ausgewählt; diese konnten dann

zu den höchsten Stellen gelangen. Vergl. Ranke, Die Osmanen und die

spanische Monarchie, Leipzig 1877, S. 6

—

II j Th. Menzel, Das Korps

der Janitscharen, in den Münchener Beiträgen zur Kenntnis des Orients,

Bd. I, besonders S. 8; Menavino fol. 93 v. ff.; Vasco dia Stanco fol. 78 r.

Über die große Zahl der Renegaten unter den türkischen Staatsmännern

der damaligen Zeit siehe Hammer, Gesch. d. Osm. R. III S. 614.

3) Das Geburtsjahr Lutfi Paschas ist nirgends überliefert. Aus der

Tatsache, daß er unter Bäjezld IL 1481—1512 (886—918 h) im Harem

erzogen und bei der Thronbesteigung Selim's 1512 (= 918 h) aus dem

Kammerdieneramt entlassen wurde (vergl. Asafnäme Text f, Übers. 4),

können wir nur schließen, daß er vor 1490 (da er bei der Entlassung

aus dem Kammerdieneramt sicher über 20 Jahre zählte) und nach 1475

(da die Knaben schon mit 7 Jahren in den Harem geliefert werden

konnten) geboren sein muß.
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ihm in den Provinzen bekleideten Ämter nirgends 1
) voll-

ständig an. Durch Hinzuziehung der andern Quellen

können wir sie jedoch lückenlos feststellen. Nachdem

Lutfi Pascha Vorsteher des Sandschak Kastamuni und

dann Statthalter von Karaman gewesen war, wurde ihm

936h = 1529 D und nach kurzer Amtsenthebung 2
) 938 h

= 1531 D zum zweitenmal die Statthalterschaft von Sy-

rien 3) übertragen. Im Jahre 941 h = 1534 D wurde er

Statthalter von Rumüi^) und erhielt zugleich den Rang

des dritten VezirsS). In den Jahren 927—941 h = 1521

—1534 D nahm er als Führer der Kontingente seiner

jeweiligen Statthalterschaft an sämtlichen Feldzügen teil:

Belgrad (927 h = 1521 D), Rhodos (928 h = 1532 D),

Mohädsch (932 h — 1526 D), Ofen-Wien (936 h = 1529 D),

Tebriz-Baydäd (941 h = 1534 D). Da er selbst 6
) nur

diese Namen aufzählt und im Lauf der Darstellung seine

1) Im Asafname (I", 4) nennt er nur die Vorsteherschaft von Kasta-

muni und die Statthalterschaft von Karaman (nach Streichung der Inter-

polation in B und C), und Tewärfy 2 r sagt er nur allgemein, daß er im

"Westen und Osten und in Arabien, Aleppo, Syrien, Ägypten und anderen

Orten Augenzeuge der Ereignisse gewesen sei (i_^>U-j o^Jj jv-* • • •

*2\ a ^ o3 yje yS> a *0 •*&• 4 a-\-«L-< a o-X«l>- eAAl»*dX- a o-W-n

.( .-ULI al )*>vj y^s\s>~ 4l*~Ju ^Jj*j1 •**>" y (sie) j-*J al

2
)
Wahrscheinlich spricht Lutfi Pascha nicht ausdrücklich von seiner

syrischen Statthalterschaft, um diese Amtsenthebung zu verschweigen, wie

er ja auch seine Enthebung vom Großvezirat zu verschleiern sucht. Siehe

weiter unten S. XIV.

3) Sidschill IV U
4) Ferdi, Blatt 245. Vergl. auch den „Kaiserlichen Befehl an Lutfi

Pascha, den Beglerbeg Rumilis" in Hammer, Staatsverfassung! S. 358 ff.

5) Sidschill II Sl ,,/j-lJ 4j j}j". Vergl. auch Petschevi, Tdriy^ I,

S. H£ unten, wo im Jahre 943 h. Luß/i Pascha schon als Vezir be-

zeichnet wird.

6
) Tewdrif^i dl-i 'Osmdn, Blatt 2 r. unten.
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Tätigkeit nicht ausdrücklich betont, dürfen wir annehmen,

daß er in diesen Kriegen noch nicht besonders hervor-

getreten ist. Dagegen leitete er als Statthalter von Ru-

mili und dritter Vezir im Sommer 1537 mit Xaireddin

Barbarossa zusammen den Streifzug gegen Apulien 1
). Im

Kriege gegen Venedig, der wenige Wochen später von

Sülejmän eröffnet wurde, befehligte Lutfi Pascha vor

Korfu das Landheer 2
). Nach Aufhebung der Belagerung

führte er einen Teil der Flotte nach Konstantinopel zurück,

während Xaireddin Barbarossa mit dem andern Teil einige

venezianische Inseln im Archipel eroberte. Nach seiner

Ankunft in Stambul fiel Lutfi Pascha — wahrscheinlich 3)

1) Lutfi Pascha, Tewäriy_ 8 2 v f. Der Verfasser bezeichnet sich selbst

als „Basch u-boy" (83 r oben: <C— <U*- Zjjj$ l^o
, j^J [d- h. der auf-

((_£.i«Jüy <Cwll£- y$2 Jjl ^jyjy /y-J" Py.J tp» gebotenen Truppen]

VergL besonders auch Petschevi, Tdrrj^ I, no ff. Von jetzt an wird Luffi

Pascha auch in den gleichzeitigen europäischen Berichten erwähnt. Über

die Ausfahrt der türkischen Flotte schreibt der Bischof von Mäcon an

den Kardinal Bellay am 2. Juli 1537 von Rom (Ndgociations de la France

dans le Levant I, 332) : . . . . Lotfy Bassa, cappitaine g6neral de l'armee

du Turcq, partit dudit Constantinople le Xieme dudit may avec cent

soixante galleres .... Siehe ferner Boissard a. a. O. S. 250: Hammer,

Gesch. d. osm. Reiches III, 182 f.; Zinkeisen, Gesch. d. osm. R. II, 764.

2
)
Vergl. außer den in der vorigen Anmerkung genannten Quellen:

Romanin, Storia documentata di Venezia, Band VI (Venedig 1857) S. 26.

Im „Journal de la croisiere du Baron de Saint-Blancard" (1 537/38) wird

Luffi Pascha (N^gociations de la France dans le Levant I S. 347 oben)

als „Lutuf" genannt.

3) Die Gründe sind nirgends ausdrücklich genannt; Samy, Qämüs

ül-dläm V, PMrf. sagt deshalb- ^j> 4~— <C^/b i oXZ^y, jJ^i-
_£

.... oS^s /j-^l/'Ji *w^ sl^j \\j i *~~>\ Boissard, a. a. O. S. 251

erzählt im Anschluß an die Expedition nach Korfu Luffi Pascha's Zer-

würfnis mit seiner Gemahlin und seine Absetzung. Diese Ereignisse ge-

hören jedoch ins Jahr 1541 s. unten S. XIV.
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wegen der Erfolglosigkeit seiner Operationen auf Korfu

— kurze Zeit in Ungnade, erhielt aber bald von Neuem
die Stelle des dritten Vezirs. Am i. Moharrem 945 h =
30 Mai 1538 D rückte er nach Mustafa Pascha 's Tode
in die zweite Vezirstelle hinauf 1

)- Im selben Jahre gab

ihm Sülejman seine Schwester zur Frau und als Mitgift

die Einkünfte des Satidschak Gallipoli 2
). Ein Jahr darauf

gelangte Lutfi Pascha, als der Großvezir Ajas PascJia am
26. Safer 946 = 13. Juli 1539 an der Pest gestorben war,

zur höchsten Würde des Reiches 3).

In die kurze Zeit von Lutfi Paschas Großvezirat fielen

wichtige diplomatische Verhandlungen, bei denen der

Großvezir sein staatsmännisches Geschick zeigen konnte.

Er selbst 4
) spricht zwar nur kurz von den fremden Ge-

sandtschaften; um so häufiger treffen wir seinen Namen
in den gleichzeitigen europäischen Quellen. Im Herbst

1539 wurden die Friedensverhandlungen mit der Republik

Venedig, die schon im Frühling desselben Jahres begonnen

1) Ferdi Blatt 279.

2
) Boissard a. a. O. S. 249. Daß die Heirat mit der Schwester Sülej-

män's schon vor dem Antritt des Großvezirates stattfand, sagt Samy,

a. a. O. r"m.

3) Lutfi Pascha, Tewarif, Blatt 87 r. Peischevi, Tarif I, TIA. Tarif -i

'Ata, Stambul 1293 h. Band II. Seite H. Samy, a. a. B. rl12 und Sid-

schill-i 'osmäny IV ^1 verlegen den Tod des Ajas Pascha und den Amts-

antritt des Lutfi Pascha fälschlich ins Jahr 944 h. Ähnlich setzt schon

Solakzäde, Tarif, Stambul 1297 h, nachdem er S. S^f Lutfi Pascha'

s

Tätigkeit in Apulien und auf Körfu richtig geschildert hat, S. £^£ dessen

Großvezirat zu früh an. Vergl. femer Kara Tschelcbizäde, Sülejmati-näme,

Bülaq 1248 h. S. 1^ f. und desselben Verfassers Tarif4-revdat ül-ebrär,

Büläq 1248. S. £rv f.

4) Tewärif Bl. 93 r f. (Von der Geschichte der Zeit seines Groß-

vezirates nimmt den größten Raum [87 v— 92 v] die Schilderung der

Kurierplage {^jSh JjVjb ein).



— XII —

hatten, wieder aufgenommen 1
). Sie führten 1540 zu dem

für die Pforte so günstigen Abschluß und wurden im

Frühling 1541 ratifiziert. Zu den Friedensbedingungen

gehörten auch große „Geschenke" an die türkischen

Staatsmänner, als erstes 10 000 Dukaten an Lutfi

Pascha 2
).

1539 kam Hieronymus Laszki zum ersten und 1540

zum zweiten Male als Gesandter nach Konstantinopel,

um einen Waffenstillstand und später — nach Zapolyas

Tode — die tributfreie Überlassung des von König Ferdi-

nand beanspruchten Teiles von Ungarn zu erreichen 3).

Soweit Sidejmän nicht selbst die Verhandlungen führte,

1) Vergl. Zinkeisen, a. a. O. II, 791 ff.

2) Im Briefe des Bischofs von Montpellier an Franz I., datiert:

Venedig, 31. März 1541 (Ndgociations de la France dans le Levant I,

S. 471): „L'ambassador de Venise avoit deslivre" les cent mil escuz au

G. S. et pareillement les prdsents faictz aux bassatz, scavoir ä Lotfi

dix mil ducatz chequins . . ." Unter den Rechnungen des französischen

Gesandten Rincon, der den Friedens vermittler zwischen der Türkei und

Venedig spielte und auch während der Gesandtschaft Laszkis zum Vor-

teil Frankreichs intriguierte. finden sich folgende Posten (N£gociations I,

474 und 478): „I. fol. A Lotfy, premier bascha, pour gaigner de plus

en plus sa faveur et affection devers les affairs du roy et l'endormir sur

le passaige de l'empereur par France : donne en diverses sortes de robes,

tant de drap d'or que de soye, jusques ä la somme de trois cens escuz

d'or . . . femer VII. fol A. Lotfy, premier bassa, pour le pröparer

et confirmer en faveur du roy sur la venne de Jeromme Lasqui, am-

bassadeur pour le roy des Romains devers le Grant Seigneur, donne

ung mappamondy faict en sphera, fort beau et riche, lequel icelluy

Rincon avoit faict faire expres ä Venise, et faict apporter jusques ä

Constantinople avec ung livre contenant Finterpr^tation d'icelluy instru-

ment "

3) Vergl. Alfons Huber, Geschichte Oesterreichs , Band IV, Gotha

1892, S. 63ff., besonders S. 69; Franz Krones, Handbuch der Geschichte

Oesterreichs, Band III, Berlin 1878, Seite 217 ff.; Zinkeisen a. a. O.

H, 832 ff.
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vertrat Lutfi Pascha'1
) mit großer Klugheit und Festig-

keit 2
) die Interessen seines Herrn. Laszkis Mission nahm

denn auch ein klägliches Ende: Im Sommer 1541 begann

der Krieg von neuem.

Im Innern des Reiches hat Lutfi Pascha, wenn wir

seinen Angaben im Asafnäme über die Mißstände, die er

vorgefunden hatte, und die von ihm eingeführten Re-

formen vollen Glauben schenken dürfen 3), überall, wo er

konnte, Ordnung geschaffen, sowohl in den Geschäften

der Regierungskanzlei 4
) als auch in der Finanzverwaltung s).

Mit besonderem Stolz hebt er seine Verdienste um die

türkische Kriegsflotte hervor 6
). Auch als Großvezir pflegte

er seine wissenschaftlichen Interessen und verkehrte viel

mit Gelehrten 7). Für Poesie hatte er allerdings nicht so

viel Sinn 8
), wie man, zumal er in seine Osmanische Ge-

schichte selbst öfters Verse eingestreut hat, annehmen

1) Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches III, 223 ff.

2
)
Trotz den in der Instruktion König Ferdinand I für Laszki,

Hagenau, 8. Juli 1540 (Gevay, Urkunden und Aktenstücke zur Ge-

schichte der Verhältnisse zwischen Oesterreich, Ungarn und der Pforte

im 16. und 17. Jahrhundert, Band III, Heft 3, Seite 73 ff.) genannten

Bestechungsgeschenken. Dabei Randbemerkung Laszki's : „Laskj pollicitus

est Luddfy Basse 6000 florenos . .
."

3) Da er, wie wir unten sehen werden, seine Amtsenthebung nicht

wahrheitsgetreu erzählt, hat er vielleicht auch an anderen Stellen die

Darstellung zu seinen Gunsten verfälscht. Daß jedoch die in der Turco-

graecia des Martinus Crusius (Basileae 1584) S. 156 ff. von einem

„TouXcpi jtccoiäg tog irptürog ße^ipqg" erzählte Geschichte von der Zer-

störung christlicher Kirchen, abgesehen von der inneren Unwahrschein-

lichkeit, schon aus chronologischen Gründen mit Lutfi Pascha nichts zu

tun haben kann, hat Hammer, Gesch. d. osm. Reiches III, S. 702 richtig

nachgewiesen.

4) Text S. 0, Übers. S. 7. 5) Text S. ro, Übers. S. 29.

6) Text S. rrf., Übers. S. 27f. 7) Text S. IVf., Übers. S. 16.

8
) Vergl. auch Gibb, History of Ottoman Poetry III, S. 6.
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sollte: den Verfasser des Humäjümiäme,
'

Alä-ed-din 'Ali

behandelte er verständnislos und hart 1
).

Leider sollte Lutfi Pascha's erfolgreiche Amtstätigkeit

ein jähes Ende nehmen. Im Mai 1541 D = Moharrein
948 h wurde er abgesetzt und nach Demotika verbannt.

In der Einleitung zum Asafnäme deutet er zwar den

Konflikt in seinem Harem an, behauptet jedoch, er sei

durch Verleumder gestürzt worden. Noch kürzer faßt

er sich über seine Amtsenthebung in seinen Tewärix-i

äl-i-Osmän. Dort sagt er in der Einleitung, Blatt 3r

oben, daß im Moharrem 948 der Kaiser das in seiner Ob-

hut befindliche Großvezirat „jemand anders" (oj <w5^p-l

)

2
)

übertragen, und er selbst dann die Pilgerfahrt nach Mekka
gemacht habe. Diese Angabe wiederholt er fast mit

denselben Worten, ohne irgend einen Grund anzugeben,

auf Blatt 93 v. Anderen Quellen können wir entnehmen,

daß Lutfi Pascha durch eigene Schuld ein schweres Zer-

würfnis mit seiner Gemahlin herbeiführte, ob durch grau-

same Verstümmelung einer Prostituierten 3) oder durch

widernatürliche Exzesse 4
), bleibe dahingestellt. Die Ehe

mit der Prinzessin wurde getrennt, und wenig fehlte, so

1) Vergl. Hammer, Geschichte der osmanischen Dichtkunst, Band II,

Pesth 1837, Seite 258, Nr. CCLXXVIII; derselbe, Gesch. d. osm.

Reiches III, 268 f. Über den Verfasser des Humajün-name siehe Hasan

Tschelebi, Tezkere-i-schii arä, Handschr. der k. Universitätsbibliothek zu

Erlangen.

2
) Sein Nachfolger, den er wohl aus Arger nicht nennt, war Sülej-

man Pascha.

3) D'Ohsson, nach Hasanbejzäde, bei Hammer, Gesch. d. osmani-

schen Reiches III, S. 703. Samy, Qämüs ül-dlam V, f^g.

4) Boissard a. a. O. S. 251. „Cum enim in amorem masculum

esset proclivior, et libidinibus variis pollueretur uxore neglecta, ab ea

non sine causa abalienatus est " Vergl. auch die Verse über

dem meiner Arbeit beigegebenen Bilde.
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hätte der erzürnte Siilejmän seinen früheren Schwager

hinrichten lassen 1
).

Abgesehen von der Pilgerfahrt nach Mekka, lebte

Lutfi Pascha nach seiner Absetzung stets in Demotika.

Durch Häddschi Xalfa (IV, 502 Nr. \^"\\) ist als sein

Todesjahr 950 h = 1543/4 D bezeugt; Samy a. a. O.

V VV\i schließt sich ihm an. Allerdings reichen Lutfi

Pascha's Tewäri%-i äl-i-Osmän bis 961 h (Blatt 107 r).

Ich halte jedoch die letzten Blätter dieses Werkes für

einen Zusatz von fremder Hand, obwohl in der Wiener

Handschrift keine äußeren Merkmale darauf hinweisen,

und möchte auf keinen Fall an Stelle des überlieferten

Todesjahres ein späteres 2
) setzen.

Im Folgenden gebe ich das von Lutfi Pascha selbst

(Tewäriy. 2v—3r) mitgeteilte Verzeichnis seiner Werke:

Arabische:

• otalJlj c>tal£cY! (j JuUtl ÖJ03 sJCj i.

>JL» Ü* 'Jf^P" 1 b^" <j- cjJ^ J/* ^ ILy 4-

1) Boissard a. a. O., S. 252. ,, . . parumque abfuit quin hominem
morti adiudicaret . .

."

2
) Hammer, Geschichte der osmanischen Dichtkunst, II. S. 258,

gibt, ohne sich auf eine Quelle zu berufen, als Todesjahr Lutfi Paschas

957 h = 1550 D an. In Sidschil-i-osmäny, IV, II steht als Todestag

Lutfi Paschas der 13. Scha'ban 971 h. Diese von Häddschi Xalfa So

sehr abweichende Zahl scheint mir erst recht keinen Glauben zu ver-

dienen, zumal im Sidschill oft ungenaue Daten stehen.
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• J^ Y U j Jc£ Li j mliHj X-all j^" ij ÄJLj II.

-jjA jL^VI 4* j« j jUI JUil jU J ÄlL-, 13.

Türkische

:

J^»\ J-aÄ-j JW < jJJUJl -*/tj j4*^N V^ ° I4 '

.jJU^ «CtaU j Ailcl ^^-JUaJl ia£ sJCJ 15.

,UUM j \j* J*lj -LcUf-lj il*U« uM (£-*>\ üL> cJ^J 16.
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• jU^- ji Tojiy 19.

Da das Asafnäme in diesem Verzeichnis fehlt, muß
es nach der Osmanischen Geschichte entstanden sein.

Lutfi Pascha hat es als sein letztes 1
) Werk kurz vor

seinem Tode geschrieben.

Daß das Asafnäme berühmt und die Autorschaft Lutfi

Paschds nie bezweifelt war, beweisen z. B. Kara Tschele-

bizäde, der in seinem Tari%-i-revdat ül-ebrär {Büläq

1248) S. trV oben den Lutfi Pascha als jby* «ut ^Jus>\

bezeichnet, und Mehmed TescJirifätizäde (unter Mus-

tafa II), der im 13. Kapitel seines Defter -i-teschrifät

(Krafft, Handschriften der k. k. Orientalischen Akademie,

Wien 1842, S. 107. Nr. CCLXXXIII) 2
) die Ratschläge

des Lutfi Pascha und des Piri Pascha*) für Großvezire

erwähnt.

1) Andere, in seinem Verzeichnis nicht aufgeführte Werke Luffi

Pascha's lassen sich nicht mit Sicherheit nachweisen. Die von Haddschi

Xal/a III, 539 (Nr. TArr) als türkisch geschriebenes Werk des Lutfi

Pascha aufgeführte ^jo LJL! oJo\ ist wohl eine Übersetzung der im Ver-

zeichnis an erster Stelle stehenden Schrift. Die Münchner Handschriften

Aumer (die orientalischen Handschriften mit Ausnahme der hebräischen,

arabischen, persischen, München 1875) Nr. 9, f. 28—42 und Nr. 2$

f. 173— 188 sind vielleicht Bearbeitungen von Nr. 17 des Verzeichnisses.

Sein Qänünname (vergl. Haddschi Xalfa IV, 502, Nr. 1HI) nennt

Lutfi Pascha wohl nur deshalb nicht, weil dessen Zusammenstellung zu

seiner Amtstätigkeit gehörte und er es nicht als literarisches Werk be-

trachtete. Daß er es im Asafnäme gar nicht erwähnt, ist allerdings

auffällig.

2
)
Vergl. auch die Münchener Handschrift Aumer, (die orientalischen

Handschriften mit Ausnahme der hebräischen, arabischen, persischen,

München 1875) Nr. 117 B. I v—32 v.

3) Eine Schrift von Piri Pascha über die Pflichten des Großvezirs
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Über die Handschriften des Asafnäme.

In europäischen Bibliotheken habe ich folgende Hand-

schriften des Asafnäme ermittelt:

I. Wien, k. k. Hofbibliothek, Katalog von G. Flügel,

Wien 1865, Band II, Seite 226, Nr. 1001, 3 = HO 17c.

IL Wien, k. k. Hofbibliothek, Flügel, Band II, Seite yy,

Nr. 843, 4 = NF 286.

III. Wien, jetzt k. k. Konsular-Akademie, früher k. k.

Orientalische Akademie, Katalog von A. Krafft, Wien

1842, Seite 181, Nr. CDLXXVI.

IV. Dresden, Königliche Bibliothek, Katalog von H. O.

Fleischer, Lipsiae 1831, Seite 27, Nr. 181, 4.

V. München, K. Hof- und Staatsbibliothek, Katalog

von J. Aumer (Die orientalischen Handschriften mit Aus-

schluß der hebräischen, arabischen und persischen) Mün-

chen 1875, Seite 36, Nr. 116, Das Asafnäme ist hier von

Seite 26 v—34 V an den Rand des Qänün des Am Ali

geschrieben.

Nach meinen Erkundigungen in Konstantinopel besitzen

dort die meisten großen Bibliotheken eine oder sogar

mehrere Handschriften des Asafnäme. Mir war

VI. ein Exemplar der Bäjesid-Moschee zugänglich.

Datiert ist keine der Handschriften.

konnte ich weder in einer europäischen Bibliothek noch in Konstantinopel

ermitteln. Hammer spricht zwar mehrmals von dem Werk, scheint es

aber nicht im Original benützt zu haben; denn der Auszug, den er

(Staatsverfassung II, S. 99 ff.) „aus den beyden politischen Werken der

Wesire Lutfi und Piri Pascha" gibt, besteht fast nur aus Zitaten aus

Lutfi Pascha's Asafnäme (abgedruckt auch bei Zinkeisen, Gesch. d. osm.

Reiches III, 66 ff).
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Die unter III. aufgeführte Handschrift der Wiener

Konsular-Akademie konnte ich nur kurz einsehen und

mußte mich mit der Feststellung begnügen, daß dieses

Manuskript inhaltlich mit den übrigen vollkommen über-

einstimmt.

Die unter V. aufgeführte Münchener Handschrift ist

in Einteilung und Inhalt ebenfalls mit den andern iden-

tisch; sie ist aber so schlecht und, da der obere Rand

stark beschnitten ist und hin und wieder (z. B. am Schluß

des ersten Kapitels) auch in den unbeschädigten Teilen

einige Worte fehlen, so unvollständig, daß sie für die Her-

stellung des Textes nicht in Betracht kommt.

Die übrigen vier Handschriften zerfallen in zwei Grup-

pen. Die Wiener Handschrift I und die der Bäjezid-

Moschee (VI) geben beide einen guten, im wesentlichen

übereinstimmenden Text. Ich bezeichne von jetzt an die

Handschrift der Bäjezid-Moschee mit A, die Wiener

Handschrift I mit B. Die formalen Differenzen zwischen

A und B sind zwar ziemlich zahlreich, aber fast immer

ohne jeden Einfluß auf den Inhalt (Eine Ausnahme bildet

z. B. die Interpolation in A auf Seite X des Textes,

Anm. 20). Keine der beiden Handschriften scheint mir

durchwegs die besseren Lesarten zu bieten. Ich habe

daher den Text, den A und B gemeinsam haben, meiner

Ausgabe zugrunde gelegt. In den Fällen, wo A und B
voneinander abweichen, hielt ich so weit wie möglich an

den Lesarten von A fest, mußte aber oft eklektisch

verfahren.

Die unter II. aufgeführte Wiener und die Dresdener

Handschrift (IV), die ich von jetzt an mit C und D be-

zeichne, sind viel schlechter als A und B. In C sind sehr

viele Stellen ganz verdorben (siehe z. B. Text Seite 1

Anm. 25, \\ Anm. 27); D zeigt durch pleonastische Zu-
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sätze und Umschreibungen deutliche Spuren einer späteren

Überarbeitung (siehe z. B. S. \T Anm. 5; TV Anm. 25).

Eine Geschichte der handschriftlichen Überlieferung

ließe sich natürlich erst bei Benützung aller in Kon-

stantinopel und vielleicht sonst im Orient liegenden Manu-

skripte geben. Auch ist die osmanische Prosa des 16.

Jahrhunderts nach der grammatischen und lexikalischen

Seite noch zu wenig bearbeitet, um zur Beurteilung ver-

schiedener Lesarten sichere Kriterien zu bieten. Die Hand-

schriften A und B weisen jedoch so deutliche Zeichen

einer guten Überlieferung auf, daß der Text in der

Hauptsache als vollständig gesichert gelten darf.

In der Orthographie habe ich mich stets nach den

Handschriften gerichtet. Da nicht nur die vier Manu-

skripte in dieser Hinsicht stark voneinander abweichen,

sondern sogar in derselben Handschrift Formen wie

4äJ, a=»=J, <£-; iii*il, dL-w-1, dloL^; ^j£} j$; Ojj^, Cjj*;

usw. neben einander vorkommen, so ergaben sich natür-

lich große Unregelmäßigkeiten. In den Fußnoten zum

Text sind auch die orthographischen Varianten auf-

geführt.

Auch grammatische Abweichungen vom gewöhn-

lichen Sprachgebrauch (z. B. Singular der Kopula in

Fällen, wo ein Plural lebender Wesen Subjekt ist) habe

ich, wenn sie durch die Autorität von A und B ge-

sichert waren, stets im Texte stehen lassen.

Der k. k. Hofbibliothek zu Wien, der K. Bibliothek

zu Dresden, der K. Hof- und Staatsbibliothek zu München

und der Bibliothek der Bäjezid-Moschee zu Konstanti-

nopel sage ich für die Liberalität, mit der mir die Be-

nützung der Handschriften gestattet wurde, meinen er-

gebensten Dank.

Professor ScJievketi Efendi hatte die Freundlichkeit,
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mich bei der ersten Lektüre der in Diväni geschriebenen

Dresdener Handschrift zu unterstützen.

Besonders aber möchte ich auch an dieser Stelle

meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Jacob

für das Interesse, das er an meiner Arbeit nahm, und

die Hilfe, mit der er sie förderte, meinen wärmsten Dank
aussprechen.





Das

Asafnäme des Vezirs Lutfi Pascha.

Übersetzung.





Das Asafnäme des Vezirs Lutfi Pascha. 1

)

Im Namen Allahs des barmherzigen Erbarmers!

Lob und Preis sei jenem unvergleichlichen Gott, der

geheiligt ist vor dem Ähnlichen und dem Gleichartigen

und der ein Sultan ist ohne Vesir 2
). Und Segnungen

und Glückwünsche seien jenem Führer der Propheten und

Befehlshaber der Reinen, der ein guter Bote und ein

Warner ist, und auch seinem Haus und seinen Gefährten,

von denen jeder zum Beleben der Religion ein guter Rat-

geber ist. Allah neige sich segnend über ihn und sein

Haus und seine Gefährten, solange die Himmel und die

Länder bestehen.

Und nun der Verfasser dieser Abhandlung, die ge-

ringste der Kreaturen Allahs, Lutfi Pascha ihn 'Abd-el-

miiin*): Meine Wenigkeit durfte seit der Zeit 4
) des hoch-

i) B: Dies Buch ist das Asafnäme des seligen Luff'i Pascha, des

Großvezirs Sultan Sülejmän Chans, über ihm die Gnade und die Zu-

friedenheit (Gottes).

2) C: ohne Marschall (müschir) und ohne Vezir.

3) Die Periode des Textes mußte ich in mehrere Sätze auflösen.

In den zahlreichen Fällen, wo ich mich im Folgenden ebenfalls dazu

genötigt sehe, erwähne ich es nicht mehr.

4) Siehe zum Folgenden auch Seite VIII f. der Einleitung, be-

sonders VIII, Anmerkung 2
) und 3).

I*



seligen Sultan Bäjezid Chan'1
) im großherrlichen Harem

bei der Erziehung die Gnade des Kaisers erfahren und

wurde dieser osmanischen Pforte gutgesinnt. Während

meines Aufenthaltes im kaiserlichen Harem widmete ich

mich manchen Tag dem Studium der Wissenschaften.

Und bei der Thronbesteigung 2
) Seiner Majestät des

Sultan Selim Chan wurde ich mit einer außerordent-

lichen Gehaltsaufbesserung 3) von fünfzig Aspern aus dem

Kammerdiener 4)-Amt entlassen. Dann wurde mir das

Amt des obersten Speisenaufsehers s) gnädig verliehen,

dann das des obersten Türhüters 6
), danach das des

Reichsstandartenträgers, danach das Sandschak Kasta-

^ muni, dann die Bejlerbejschaft von Karamati 1
), danach

das Vezirat 8
). Nachdem meine Wenigkeit, reich an

i) Bäjezid II. reg. 1481— 1512 D. 2
) 25. April 1512.

3) Zu „muteferrykalyk" siehe S. N des Textes oben, S. 19 der

Übersetzung. Jene Stelle zeigt, daß hier nicht das Amt des muteferryka

(reitender Bote, bei Menavino fol. 52 „Hofjuncker") gemeint ist, sondern

die besondere Gehaltszulage für die, welche aus dem kaiserlichen Harem

hervorgehn; eine Art Pension.

4) Tschokadar, wohl identisch mit Menavinos (fol. 43) Cinadar.

5) Tschäschnigtr, ausgesprochen „Tscheschnegir"; Alle» Nebenform

zu 12\>- „gustus" (Vullers I, 554). Vergl. Menavino f. 52: Cesignir

Bascia. D'Ohsson III, 290.

6) Menavino f. 49: Capici bascia.

7) B und C fügen bei „danach die Statthalterschaft von Anatolien."

8) A und D fügen bei „und zur Zeit unseres Kaisers, Seiner Majestät

des Sultan Sülejmän Chan das GroÜvezirat . .". Diese Worte scheinen

mir interpoliert zu sein, obwohl sie in A stehen. Der Autor berichtet

hier nur allgemein über seine Amterlaufbahn und kommt unmittelbar

nachher (siehe folgende Seite) auf den Antritt seines Großvezirates zu

sprechen.
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Fehlern, den Palastdienst verlassen 1

) hatte, bildete ich

dadurch, daß ich mit manchen Gelehrten, Dichtern und

geistreichen Männern verkehrte und mir, den Kräften

entsprechend, wissenschaftliche Kenntnisse erwarb, meine

Fähigkeiten aus.

Zur Zeit als unser jetziger Kaiser, der größte der

Sultane und der edelste der Chakane, der Beistand der

Kreaturen Allahs und der Beschützer der Länder Allahs,

der Glaubenskämpfer auf dem Wege Allahs, der Diener

der beiden heiligen Stätten, der Herr über die beiden

Kontinente und die beiden Meere, Sultan Sülejmän Chan 2
)

— Allah der Erhabene lasse lange dauern seinen Ruhm —
meine Wenigkeit zum Großvezir-Posten befohlen hatte 3

),

da sah ich einige Gepflogenheiten und Grundsätze und

das Gesetz der kaiserlichen Regierungskanzlei als im i

Widerspruch 4
) mit den Dingen, die ich vorher zu Ge-

sicht bekommen hatte, und in Verwirrung 4
). Ich habe

deshalb, als Andenken für meine Brüder, die zum Groß-

vezir-Amt gelangen, die Anstandsregeln des Großvezirates

und die wichtigsten Dinge der Pflichten dieses Amtes

schriftlich dargelegt, diese Abhandlung verfaßt und sie

i) /LJLj>- oj-ll? kann hier noch nicht heißen „in die Provinz gehen",

da dazu das Folgende nicht passen würde.

2
)
Trat im September 1520 die Regierung an {Schawwäl 926 h).

3) Am 13. Juli 1539 (26. Safer 946 h) vergl. Einleitung S. X.

4) D. h. es fiel ihm bei seinem Amtsantritt schwer, sich in dem

komplizierten Regierungsapparat zurechtzufinden. Um seine Nachfolger

nicht in die gleiche Verlegenheit kommen zu lassen, schreibt er das

A'&afname

.
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„Asafnäme" r
) betitelt, auf daß meine Brüder, die mit dem

Vezirat begnadet werden, wenn sie es sehen, für meine

Wenigkeit ein Gebet sprechen mögen. Und diese Ab-

handlung habe ich in vier Kapitel eingeteilt:

Das erste Kapitel lehrt, welcher Art die Charakter-

eigenschaften des Großvezirs sein müssen, und wie er

sich gegenüber dem Kaiser und wie gegenüber den Unter-

thanen verhalten soll.

i) Asaf (*)DX) , im alten Testament (z. B. I Chr. Vers 5 und 7) als

Gesangmeister Davids und als Verfasser von zwölf Psalmen (50. 73—83)

genannt, wurde in der Salomo-Legende (siehe M. Grünbaum, Neue Bei-

träge zur semitischen Sagenkunde, Leiden 1893, Seite 222 ff.) zum Vexlr

Salomos und ging als solcher und damit als das Ideal eines Ministers

(Vullers I S. 40: ole>- >«,g«r^l Asapho dignitate similis, und (_£l< _ "*•»'

prudens consiliarius instar Asaphi, i.e. prudentissimus ; Redhouse S. 129:

-->Jy t_g«->' Whose measures are wise) in die islamische Literatur über.

(Dem hebräischen D entspricht in diesem Worte ausnahmsweise arabisches

l

*> statt y. Vielleicht wurde die Schreibung _ <»' wegen der Übeln Be-

deutung vermieden.) Siehe ferner: Samy, Qämüs ul-cfläm, Band I, Const.

1889, S. ril; (Hammer) Rosenöl, I. Bd. Stuttgart und Tübingen 1813,

S. 147 ff., besonders Seite 151. Dieterici, Tier und Mensch vor dem König

der Genien, Leipzig 1881, Seite f2. Im Zeitalter Sülejmäris, des neuen

Salomos, war der Name „Asaf" als Ehrentitel für den Großvezir natür-

lich besonders beliebt. Siehe z. B. im <*l -r-v^-« des Kemälpascliazäde

(herausgeg. von Pavet de Courteille, Paris 1859) Seite 1 ^^s>\«£> Cjj^sz-

>_fl*? \ (An dieser Stelle ist mit dem . . . Jyjjl „Asaf des Zeitalters"

der Großvezir Ibrahim Pascha gemeint); Seite A, 7. Zeile von unten

-~>J« <_£ljl s__a«»1 jjji Seite IA, 7. Zeile von oben; Seite I*£ Mitte;

Seite r», 11. Zeile von unten, usw. (Vergl. auch Gesenius, Thesaurus

linguae Hebraeae et Chaldaeae, Lipsiae 1829, Band I, Seite 131.)
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Das zweite Kapitel handelt von der Anordnung eines o

Feldzuges.

Das dritte Kapitel handelt von der Verwaltung des

Schatzes.

Das vierte Kapitel handelt von der Politik gegenüber

den Unterthanen T
).

Als meine Wenigkeit zum Großvezirat gelangt war,

hatte ich die Geschäfte des ruhmreichen Dlvän in großer

Verwirrung vorgefunden. So weit es möglich war, ordnete

ich sie in sieben Jahren durch wohlüberlegte Verwaltung.

Nachher hatten mich einige Heuchler und Intriganten,

„in deren Herzen Krankheit ist"
2
), beim erhabenen Kaiser

verleumdet. Um nicht der Besiegte von ein paar, be-

sonders zu meinem Harem gehörigen Weibern zu werden

und um vor ihrer List sicher zu sein, hatte ich das Groß-

vezirat niedergelegt -3), mich nach Adrianopel auf mein

Landgut begeben und war im Winkel der Zurückgezogen-

heit durch die Ruhe des Herzens Gottes Majestät nahe ~[

geworden. Das Reich dieser irdischen, vergänglichen

Welt ist dem raschen Untergang geweiht und reich an

Sterben. Es ist besser, die weise, nicht gedankenlose

Ruhe zu finden im Winkel der Muße und im Gang durch

i) Arab.: Ra'äjä, mehrfach noch in dem alten Sinne gebraucht, der

das Wort nicht auf die Ungläubigen beschränkt, vergl. Martin Hartmann,

Unpolitische Briefe aus der Türkei, Leipzig 1910, S. 58.

2
)
Diese Phrase ist dem Qorän entlehnt, wo sie sich häufig findet,

vergl. Sure 2, 9; 5, 57; 8, 51 usw. Jacob.

3) Vergl. zu dieser sehr einseitigen und schönfärberischen Dar-

stellung die Einleitung S. XIV.



den Garten und die grüne Ebene. Allah, den man um
Hilfe anruft und dem man vertraut, Gott — er sei gelobt

und ist erhaben — möge das Gesetz und die Grund-

pfeiler der Dynastie Osmans vor dem Schrecken und

der Gefahr des Schicksals und vor dem bösen Blick der

Feinde sicher machen. Amen.

Das erste Kapitel handelt darüber, wie Charakter

und Benehmen des Großvezirs sein sollen und in welcher

Weise der Großvezir mit dem weltbeschützenden Kaiser

verkehren soll.

Erstens darf beim Großvezir keine Voreingenommen-

heit und kein Privatinteresse J
) vorhanden sein. Jede

V Sache thue er für Allah und in Allah und um Allahs

willen 2
); denn über ihm gibt es kein Amt mehr, das er

erreichen könnte. Und er soll sich nicht scheuen, dem

Kaiser offen die Wahrheit zu sagen. Und er rufe die

Minister zu Zeugen auf vor Gottes Majestät.

Und die Geheimnisse, die der Großvezir mit dem

Kaiser hat, darf nicht nur kein Außenstehender erfahren,

sondern nicht einmal die anderen Vezire. Zur Zeit der

Regierung des seligen Sultan Selim, der durch Gerechtig-

keit, Kampf für den Glauben, wissenschaftliche Bildung

und Freigebigkeit unter den Sultanen ausgezeichnet und

in der Arena des Sultanats der Tiger mit stolz er-

hobenem Haupte ist, war das Großveziramt durch das

i) Beides liegt in yaraz olmamak, „sine ira et studio."

2
) Vergleiche hierzu Wellhausen, Das arabische Reich und sein

Sturz. S. 5.
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Wohlwollen des Kaisers dem seligen Piri Pascha''), als

er Finanzminister war, übertragen worden, weil auf seinen

Verstand und seine Einsicht vertraut und er begünstigt

wurde. Als dieser einst für die Beratung einer geheimen A
Angelegenheit zur Zeit des Nachmittagsgebetes zum Kaiser

ging, hatte er in jener glückbringenden Zeit der Freude 2
)

mit dem Kaiser eine längere Unterredung (gehabt). Weil

im Divdn Mesih Pascha*), einer der Vezire, die Frage

an ihn richtete: „Worüber habt Ihr Euch gestern unter-

halten?" brach Piri Pascha sein Amtsgeheimnis und

reichte dann dem Kaiser sein Entlassungsgesuch ein.

Nur schwer wurde er durch mehrere Fürsprecher ge-

halten.

J
) Der vierte Vorgänger Lutfi Pascha's, Großvezir 923—929 h =

1517— 1523 D, also unter Selim und Sülejmän. Er stammte aus Kara-

man und war ein Nachkomme des Sehe// Dschemäl ed-din Akseraji.

Schon im Feldzug gegen Schah Ismail (920 h = 1514D) spielte er als

oberster Schatzmeister (jO^äj
(J-

1 ^) e ^ne R°Ue > indem er vor der

Tschaldyrän-Schlacht als einziger zum sofortigen Angriff riet. Die hier

erwähnte Geschichte finde ich sonst nirgends. Vergl. über Piri Pascha:

Ahmed Efendi, Hadiqat ül-wüzerä, Stambul 1271 h. Seite Tf; Petschevi,

Tart/, Stambul 1283, Band I, Seite f«; Müneddschimbaschy, Sahäyf ül

aybär, Band III, Seite £l^ ff.; Samy, Qämüs ül dldm, IL S. IOAO;

Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches, führt im Register Band X,

S. 561 fälschlich den Defterdar und den Großvezir Piri Pascha als zwei

verschiedene Personen auf.

2
) Vergl. hierzu J. Goldziher, Die Bedeutung der Nachmittagszeit im

Islam : Sonderabdruck aus Archiv für Religionswissenschaft Bd. IX. Jacob.

3) Nicht weiter bekannt. Mit einem der beiden Großvezire dieses

Namens kann er nicht identisch sein (der eine bekleidete das Amt unter

Bäjezid IL, der andere unter Mürad III. vergl. Samy, Qämüs ül-dläm VI.

S. *rA£f.).
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Und der Kaiser soll mit den Höflingen nicht zu viel

t verkehren. Herrscher ohne Höflinge und Vertraute gibt

es nun einmal nicht; aber Höfling und Vertrauter sollen

an Geschenk und Ehrenkleid Anteil haben, sich jedoch

nicht in die Staatsgeschäfte einmischen.

Und der Großvezir soll den weltbeschirmenden Kaiser

veranlassen, ihm öfters persönliche Audienzen zu ge-

währen und sich dabei nicht hinter einem Vorhang zu

verbergen. Und die Angelegenheiten, über die der Groß-

vezir dem Kaiser Vortrag gehalten hat, dürfen nicht

mehr geändert werden.

Und der Großvezir soll in der Einsamkeit der Nacht

von den unparteiischen Leuten aus der Zahl 1
) seiner

Vertrauten durch geheime Informationen, die, welche

eines Amtes würdig und arm und unvermögend sind, zu

erfahren suchen, diesen Ämter geben und ihnen so eine

gesicherte Stellung schaffen; wie denn auch das eigent-

\- liehe Wesen des Vezirs dem eines geschickten Arztes

gleich ist: Denen, die durch die Krankheit der Armut

und Dürftigkeit kraftlos und ohnmächtig geworden sind,

soll er wieder auf die Beine helfen. Ein Mann von Kraft

und Mut möge in militärischer Stellung geeignete Ver-

wendung finden.

Der Vezir darf seinem eigenen Gefolge keine großen

Lehen 2

) geben ; seine Leute sollen sich mit kleinen

!) Die beiden partitiven Ablative sind nicht koordiniert, sondern

„mahremlerden" ist eine Bestimmung zu „b'iyarazlardan"

.

2
) Ziamet, Lehen mit einem jährlichen Ertrag von über 20000 As-

pern. D'Ohsson III, S. 380. Hammer, Staatsverfassung II, S. 274.
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Lehen 1
) begnügen. Wenn er überhaupt [Lehen] ver-

gibt, so soll es nur wenig sein; und er darf nicht an

einem Orte zwei bis drei Lehen 2
) anhäufen, es sei denn,

daß das bei den für Schatzmeister und Staatssekretär 3)

bestimmten Domänen 4
) vorkäme.

Er darf nicht an irgend einen beliebigen Ort für einen

Kurier Amtsbefugnis erteilen. In den osmanischen Ländern \\

gibt es keine so schamlose Tyrannei wie die Kuriere 5).

Nur an dem Orte, wo das Kurieramt überaus wichtig

ist und den Staatsgeschäften sonst Schaden erwachsen

könnte, soll man es verleihen; an irgend einem beliebigen

Orte ist es nicht erlaubt. Um die Armen zu retten, ließ

Vergl. auch P. A. v. Tischendorf, Über das System der Lehen in den

moslemischen Staaten, Leipziger Dissertation 1871, Seite 39.

1) Timar , Lehen mit einem jährlichen Ertrag von weniger als

20000 Aspern. Vergl. die in der vorhergehenden Anmerkung ange-

führten Stellen. [Die Unterscheidung dieser beiden Arten von Lehen

soll byzantinisch sein, s. Dietrich in der Beilage zu den MNN 1908,

26. Nov. Jacob.]

2
)
kylydsch „Säbel" heißt das Lehen überhaupt, sowohl das große,

wie das kleine (vergl. Hammer, Staatsverfassung IL S. 274), nicht, wie

Redhouse S. 1468 sagt, speziell ein Lehen von 3000 Aspern Ertrag.

3) nischandschy, eig. Vorsteher der Kanzlei für die Unterschrift des

Sultans.

4) x&??* Krongüter, mit denen hohe Beamte außer ihren persön-

lichen Lehen belehnt werden, vergl. Hammer, Staatsverfassung IL S. 245

oben, Tischendorf a. a. O. S. 39, D'Ohsson III 382 f., wo auch die

verschiedenen Arten der ^äss, besser als bei Hammer, aufgeführt sind.

5) Über die Rohheit und Unverschämtheit der Kuriere (ulak ziilmü)

spricht Lutfi Pascha auch in seinen Tewäri%-i-äl-i-Osmän, Wiener Hand-

schrift 1001, 1, Blatt 87 vff. und behauptet dort, es sei, als ob die Türken

darin die Mongolen (J^xIp-) nachäfften.
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ich zur Zeit meines Großvezirates an manchen Punkten

Unterkunftshäuser mit kühlen (gut ventilierten) 1
) Ober-

gemächern erstellen.

Der Vezir soll den Kaiser auch vor der Geldgier und

vor der Mißwirtschaft, die durch das Geldangebot ent-

steht, bewahren. Meine Wenigkeit hat veranlaßt, daß,

wenn etwelche Gelder nominell der Staatskasse zufallen 2
),

diese im kaiserlichen Regierungsgebäude als anvertrautes

Gut niedergelegt werden, bis daß ihre Erben kommen.

Und unser Kaiser Sultan Sülejmän C/iän, der Gerechte 3
),

befahl, daß sie [erst dann] zum Schatze genommen werden,

wenn sie bis sieben Jahre im kaiserlichen Regierungs-

gebäude als Depositum aufbewahrt sind und bis zu sieben

W Jahren weder durch Bericht noch auf irgend eine andere

Weise ein Erbe zum Vorschein kommt. Wenn die Besitz-

tümer des Volkes ohne weiteres dem kaiserlichen Ver-

mögen zugehen, so deutet das auf einen faulen Zustand

des Staates hin.

Und der Großvezir soll bestrebt sein, für seine Unter-

gebenen Personen, die zum Befehlen geeignet sind und

gute Disziplin halten können, zu Kommandanten und Leute

von Einsicht und Verstand zu Sekretären zu machen.

i) Bädgir, Vullers I, 165 : aedificium altum tempore aestivo supra

domum exstructum et spiramentis (\^Ii-j) ab omni parte instructum, ut

venu undique intrare possunt.

1) D. h. wenn bei einem Todesfall keine Erben vorhanden sind.

1) Zu j\v£- CJ\-^ siehe Redhouse Seite 1325: j'^C- Col*—

(Whose mark is felicity) blessed in Paradise.
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Bevor nicht die Untergebenen in fester Ordnung (mazbüt)

sind, hat der Großvezir keine Ruhe.

Und der Großvezir soll dem Kaiser das, was für die

geistlichen und weltlichen Angelegenheiten nötig ist, ohne

Rückhalt und Verzug sagen, und er darf sich selbst

vor der Amtsenthebung nicht fürchten. Es ist besser, V\

mit der Abdankung unter den Menschen Billigung zu

finden, als einen unehrenhaften Dienst zu tun.

Und der Großvezir soll das fünfmalige Gebet mit dem

Gefolge 1
) in seinem Hause verrichten; und seine Türe soll

offen und er leicht zu sprechen sein. Und er muß sich

bestreben, (die Leute), soweit es nicht ehrrührig und mög-

lich ist, zufrieden zu stellen. Und er hüte sich davor,

durch Geschenke, die von Gaunern 2
) und Dieben kommen,

diese sich loskaufen zu lassen. Das Bestechungsgeschenk

an die Würdenträger ist eine unheilbare Krankheit; es sei

denn, daß es erlaubt sein möchte, von den persönlichen

Freunden 3), von solchen 3), die gewohnt sind, Geschenke

zu bringen, von Leuten 3), die's vermögen und es nicht

nötig haben, (Gaben) anzunehmen. Sonst aber hütet \i

Euch ja vor dem Bestechungsgeschenk! O mein Gott,

errette uns davor!

Die Inhaber des Großveziramtes beziehen 4
) aus den

i) Da xänesinde „in seinem Hause" dabeisteht, muß dschemSat, eig.

„die Gemeinde" hier diesen engeren Sinn haben.

2) Haräm-zäde eig. „Bastard". 3) Die Ablative sind koordiniert.

4) Vergl. zu der ganzen Stelle Hammer, Staatsverfassung H, 98, wo

zur Vergleichung mit der Angabe Lutfi Pascha's diejenigen Hezär/enns

aus der Zeit Mehmtd IV (reg. 1058—1098 h= 1648—1687 D) mitgeteilt

werden.
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Domänen 1
) 1200000 Aspern. Wenn er das Anderthalb-

fache davon herausbringt 2
), so ergibt das nahe an 2000000

Aspern. Und wenn eine Summe von ungefähr 2—300000

Aspern von den Fürsten der Kurden und (anderen) mäch-

tigen Emiren an Kleiderstoffen und Pferden noch dazu

einläuft, so müssen das im Jahre 2400000 Aspern ergeben.

Durch Allahs des Erhabenen Gnade ist im osmanischen

Reich dies Geschenk hinreichend. Wenigstens pflegte

meine Wenigkeit jährlich 1 500000 Aspern für die Bedürf-

nisse meiner Küche und meines Gefolges und 500000

\o Aspern fürs Almosengeben zu verwenden, und so pflegten

in meiner Kasse noch 4—500000 Aspern zu bleiben. Und

der rechtmäßig zukommende Betrag aus den Beutegeldern

in den Glaubenskriegen und aus den Abgaben der Statt-

halter (und) wieviel sich aus der Zehntensteuer ergibt,

wurde dabei verschwiegen. Dies pflegte ich für Almosen

und gute Werke aufzuwenden. Lob sei Gott, der groß-

herzig gegen uns gewesen ist und uns mit Wohltaten über-

schüttet hat. Der Geiz ist eine häßliche Lebensart ^); er

1) Zu ^ass siehe oben S. II. Da Lufft Pascha hier von den Ein-

nahmen eines damaligen Großvezirs im allgemeinen spricht, werden in

der angegebenen Summe die Einkünfte aus dem Sandschak Gallipoli, die

ihm ja nicht in seiner Eigenschaft als Großvezir, sondern als Schwager

Sülejmdn's zukamen (Boissard a. a. O. S. 249, siehe Einleitung S. X),

nicht inbegriffen sein.

2
)
Düzmek „ordnen", „bilden", dann auch „zu Stande bringen". Da

Luffi Pascha hier und im folgenden Satz den realen Konditional setzt,

scheinen das Anderthalbfache von 1200000 Aspern aus den Domänen

und 300000 Aspern von den Kurdenfürsten usw. die gewöhnlichen

Einnahmen zu sein.

3) Wädi, Redhouse S. 21 20 ... A manner.
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kennt keine Grenze. Die Genügsamkeit ist ein unvergäng-

licher Schatz; sie hat viele Vorteile. O mein Gott, gib

uns von der Genügsamkeit und mache es leicht für uns

durch die Fürsprache.

Und die Zeit der Großvezire muß ganz den Staats-

angelegenheiten gewidmet sein. Hingabe an Wollust 1
),

Musik, Liebesleidenschaft, Vergnügungen und Schwel-

gereien geziemt sich nicht. Die Dinge jedoch, die sich \~\

geziemen, nachdem man an jenen Posten gelangt ist, sind

Schweigen und Enthaltsamkeit. Man muß sich so viel

wie möglich für seinen Seelenfrieden 2
) und die Verbesserung

der Welt 2
) anstrengen.

Und der Großvezir soll dadurch, daß er den Inhabern

hoher Posten aus der Zahl der Regierungsbeamten und

den Kenntnisreichen aus der Zahl der Gelehrten Ehrfurcht

und Aufmerksamkeit erweist, bewirken, daß man mit

Fingern auf diese Leute zeigt, und sie so an sich fesseln.

Und den Inhabern hoher Posten und den Regierungs-

beamten darf außer ihm niemand etwas zu befehlen haben.

Die Professoren 3) und die Zunft der
c

Ulemä sind aufeinander

neidisch. Dem, was die übereinander sagen, darf er (der \Y

i) Vullers I, 249 L>, beyä, cinaedus.

2
)
Die Infinitive der III. und IV. Form von -r*Lo werden hier nicht

als Substantiva konstruiert, sondern gemäß ihrer verbalen Natur mit Akku-

sativen verbunden.

3) Müderris ist der Dozent an einer Medrese, hier im Gegensatz zu

den 'Ükmä's, den des heiligen Rechtes (der schert at) Kundigen; zu den

'Olema's im weiteren Sinne gehören auch die Müderrisin. Vergl.

D'Ohsson II, 253 ff.
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Großvezir) keinen Glauben schenken, sondern er muß sich

mit den jeweiligen Vorstehern 1
) der Rechtsgelehrten be-

raten und bei den
t

Ulemä-Amtern eine Untersuchung an-

stellen; so soll er die Sache prüfen. Auf die Posten der

Sekretäre, ob es sich um die Buchhaltung {riiz-näme) oder

die Rechnungskontrolle 2
) und die übrigen Dienste handelt,

muß er ein wachsames Auge haben, und er darf sie (die

Sekretäre) nicht herabsinken lassen zu unfähigen Leuten,

die keine Kenntnis von den Kanzleiangelegenheiten haben.

Der jeweilige Großvezir soll an zwei Tagen in der

Woche eigens um der heiligen Seele der Majestät des

Propheten — über ihm die Segnungen Allahs und sein

Heil — willen ein Gastmahl geben, dazu mehrere Per-

sonen aus der Zahl der Frommen und Weisen herbeirufen

\\ und von einigen weisen Männern durch jenen nahen Ver-

kehr über mancherlei Dinge sich unterrichten lassen.

Wenigstens hatte es zur Zeit meines Großvezirates meine

Wenigkeit so gehalten. Und der Großvezir muß die

Rangstufen der Beamten in seiner Gesellschaft kennen; er

muß sich erkundigen, welcher Platz jedem einzelnen zu-

kommt und es sich genau merken. Vorerst sind die

i) Re'is-i-ülemä (gewöhnlich auch im Türkischen re'is-ül-ülemä ge-

nannt) ist der Vertreter und gewöhnlich auch der Nachfolger des Schej%-

ül-isläm; er muß eine der obersten geistlichen Richter-(M?//<2-) Stellen

schon bekleidet haben. Vergl. D'Ohsson II, 238; Hammer, Staatsver-

fassung II, 374 und 383.

2) Muqäbele, Vergl. Hammer, Staatsverfassung I, 93. MuqäbeU nennt

man auch das Kontrollieren und Visieren von Unterschriften. Für die

Felwa's des Schej:%-ül-isläm gab es einen besonderen Miiqäbeledschi, vergl.

Hammer, Staatsverfassung II, 378 oben.
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Bejlerbeje unter den Veziren. Vor ihnen hat niemand den

Vorrang. Und die Schatzmeister haben den Vorrang vor

den Sandscliak-Vorstehern und den Herren des Steig-

bügels 1
). Und auf gleicher Höhe mit den Herren des

Steigbügels rangiert der Oberbefehlshaber der Janitscharen.

Danach kommt der Reichsstandartenträger, dann der

oberste Türhüter, dann der oberste Stallmeister, dann \\

der oberste Falkenwärter; und es kommen der oberste

Speisenaufseher und die Kommandanten der Kavallerie 2
).

Und die Schatzmeister haben den Vorrang vor dem Staats-

sekretär, es sei denn, daß der Staatssekretär älter als die

Schatzmeister wäre. Und die Schatzmeister und der

Staatssekretär stehen im gleichen Rang mit den Richter-

ältesten 3); sie haben den Vorrang vor allen Professoren,

ob diese der Gehaltsklasse mit 50*) oder der mit 60
s)

Aspern angehören. Der Vorsitzende des Finanzministe-

riums steht im gleichen Rang mit den Richtern der drei

1) Üzengi ayalary; öfter heißen sie rykjäb ayalary oder rykjäbdärlar

;

sie sind die höchsten Hofchargen, die dem Sul/än, wenn er zu Pferde

steigt oder Audienz erteilt, zunächst stehen. Der Thron des Sultans

selbst wird oft „großherrlicher Steigbügel" genannt {rykjäb-i humäjün,

Samy, Dictionnaire turc-frangais S. 540, Redhouse S. 984). Vergl. Hammer,

Staatsverfassung n, 60'{.; Ullsteins Weltgeschichte, Orient, S. 260.

2
)
Die bölük ayalary sind nicht die Offiziere der „bölük" genannten

Janitscharenabteilungen {Bölük ayasy kommt als Bezeichnung für einen

Janitscharenoffizier überhaupt nicht vor, vergl. die Aufzählungen D'Ohsson

HI, 393 ff- u^d Th. Menzel a. a. O. Seite 10 und besonders 16), sondern

die Generäle der .Garde-Kavallerie, vergl. D'Ohssen III, S. 411 oben;

Hammer, Staatsverfassung I, 65.

3) Tahta qadileri, Hammer, Staatsverfassung II, 386 f.

4) Ellili. 5) Altmyschly.
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Länder 1
). Und der Vertreter des Finanzministers hat

den Vorrang vor dem reitenden Boten 2
) und dem Speisen-

aufseher. Und vor den Sandschak-Vorstehern haben die

^/^/-Professoren 3) den Vorrang; dagegen rangieren Däxil-

und Xäridsch-Professoren unter dem Sandschak-Vorsteher.

r« Und diejenigen, welche die Verwaltung der Stiftungen

der Sultane führen, gehen vor dem Speisenaufseher und

dem reitenden Boten. Und der Sekretär genießt größere

Ehre als der Palastoffizier; der Sekretär muß vorangehen.

Zur Zeit des seligen Sultäti Selim zankten sich eines

Tages Palastoffizier und Sekretär. Als der Fall seiner

Majestät dem Sidtän Selim Chan zur Entscheidung vor-

gelegt wurde, geruhte er zu sagen: „Der Sekretär muß

vorangehen ; der Sekretär tut für die Staatsgeheimnisse

Dienst, der Palastoffizier (nur) für äußerliche Geschäfte".

Und innerhalb der Sekretäre haben der Janitscharen-

Sekretär und der Buchhalter den Vorrang.

i) Die „drei Länder", nach denen die Richter eingeteilt werden, sind

Rumelien, Anatolien und Ägypten (seit der Eroberung durch Selim) ; vergl.

D'Ohsson II, 279 f.; Hammer, Staatsverfassung, II, 386.

2
)
Müteferryqa.

3) Sahn ist der Hof der Moschee. (Vergl. Türkische Bibliothek XI.

S. 9 ff.). Sahn müderrisleri hießen die Professoren, die an den 8 Me-

dresen der Moschee Mehmed's II. lehrten (Vergl. Hammer, Staats-

verfassung 11,404, Redhouse 1169, Samy, Qämüs-i türki S. All.) Die

gesamten Miiderrisin zerfielen nach Gibb, History of Ottoman Poetry II

398 f. vor 964 h = 1556 D nur in 4 Klassen {Xäridsch, Däxil, Sahn,

Altmyschly). Vielleicht sind aber die auf Seite 17 (Text S. II) genannten

Ellili schon eine eigene Klasse. Vergl. ferner Hammer, Staatsverfassung

II, 404, D'Ohsson II, 253 fr.
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Und die besondere Gehaltszulage 1
) darf keinem, der X\

von außen kommt '), gegeben werden, ausgenommen der

Fall, daß er aus dem privaten Harem des Sultärfs hervor-

ginge 3) oder daß es Bejlerbej- und Schatzmeistersöhne

wären. Und der, dessen großes Lehen nicht 80000 Aspern

einbringt, kann nicht berechtigt sein, Sandschak-Vorsteher

zu werden. Und das Sandschak darf nicht mehr als

400000 Aspern einbringen 4
). (Auch) wenn der Finanz-

minister zur Sandsc/iak-{Vorsteherscha.(t) gelangt, steigt

er bis 400000 Aspern. Die Herren des Steigbügels steigen

bis 350000 Aspern. Und es ist Gesetz, daß die Inhaber

der großen Lehen zu Veziren erhoben werden (dürfen).

Der Höchstertrag aus dem großen Lehen eines Sekretärs

darf 50000 Aspern sein, und bei dem des Palastoffiziers

darf sich der Ertrag bis 40000 Aspern anhäufen. Mehr

bei einem zu vereinigen, verursacht Mangel an Lehen s). TT

Vor solchem Anhäufen muß man sich hüten.

Und der Großvezir soll dem weltbeschirmenden Kaiser

!) 'Ulu/e müttferrykalyyy.

2
)
Xäridschden; d. h. einer, der nicht durch seine Amterlaufbahn den

gesetzmäßigen Anspruch darauf hat.

3) "Was ja z. B. bei Lu/ji Pascha der Fall war.

4) Vergl. die von Sülejmän getroffenen Anordnungen zur Erhaltung

der kleinen und Verminderung der großen Lehen in seinem „Befehl an

Luffi Pascha, den Statthalter von Rumili", bei Hammer, Staatsverfassung

I, 358 ff. besonders S. 364/5. Dort wird, im Gegensatz zu dieser Stelle,

der Höchstertrag des Sandschak bis zu 700000 Aspern angegeben. (Da

der Befehl an Luffi Pascha als Statthalter von Rumili gerichtet ist, muß
er, was Hammer nicht mitteilt, aus den Jahren 941—943 h= 1534—36 D
stammen, siehe Einleitung S. IX.)

5) Hier wieder „kylydsch": „gewöhnliches Lehen", „Lehen überhaupt".

2*
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öfters in seiner Rede sagen: „Mein Kaiser, ich habe die

Last von meinem Nacken gewälzt; ich habe darüber die

Wahrheit gesagt; gib du später am Tage des jüngsten

Gerichtes Antwort!"

Und wenn im Divän Klagen laut werden, so soll er

sich persönlich eingehend damit befassen 1

).

Und wenn aus irgendwelchen Gegenden ein Gesandter

kommt, so möge man über ihn einen Überwachungsoffizier

setzen, damit er nicht von zu viel Dingen Kenntnis er-

lange. Und er muß anordnen, daß sie (den Gesandten)

nicht zu viel spazieren führen möchten.

7^ Und die Zustände des Lebensmittelverkaufs 2
) sind die

wichtigsten Dinge der Welt. Damit muß er (der Groß-

vezir) sich ganz besonders 3) genau befassen. Es geht

nicht an, daß einer der Inhaber hoher Ämter Reishändler

oder das Haus eines solchen (eines hohen Beamten) ein

Drogistenladen ist. Der Lebensmittelverkauf ist Sache

der ärmeren Leute.

Und die Beamten darf er auf Grund eines oder zweier

Beschwerdeführer nicht (ohne weiteres) absetzen. Falls

ein- oder zweimal jemand Beschwerde über einen führt,

soll der jeweilige Großvezir, wenn es sich um höhere

Offiziere und wenn es sich um Richter handelt, einen

i) Dieser Satz würde besser zu dem unten auf dieser Seite (Text

S. rr Z. 4) beginnenden Abschnitt passen ; er ist aber durch alle Hand-

schriften an dieser Stelle bezeugt.

2) „Nerx" ist eigentlich der staatlich festgesetzte und vom Markt-

richter {mühtesib) kontrollierte Lebensmittelpreis. Hier hat das Wort

eine allgemeinere Bedeutung, wie aus dem Folgenden hervorgeht.

3) „Mü/ikem" ist hier als Adverb gebraucht.
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Verwarnungsbrief schicken und ihn ermahnen. Wenn er

den guten Rat nicht befolgt und die Klagen über ihn sich

vermehren, dann muß er abgesetzt werden.

Der Großvezir muß die Fähigkeiten richtig] einschätzen. Ti

Er muß die Bedeutung jeder einzelnen Person, ob sie auf

persönlichem Wert oder auf wissenschaftlichen Kennt-

nissen oder auf Dienstleistung beruht, kennen. Dem ent-

sprechend soll er Amter übertragen.

Und er muß sich dagegen wehren x
)> Leute, die von

Untertanen stammen und nicht von Vater und Großvater

her Szpä/iy-Söhne sind, zu belehnten Reitern zu machen 2
).

Sobald sich jenes Tor öffnet, kommt es notwendig dahin,

daß jedermann aus dem Untertanenstand entflieht und

belehnter Reiter wird. Sobald keine Untertanen mehr

übrig bleiben, muß das kaiserliche Einkommen sich ver-

mindern. Und Gott weiß es am besten; gepriesen sei er,

in dessen Hand die Herrschaft ist, und er hat Macht über

jegliches Ding.

Das zweite Kapitel handelt von der Anordnung eines To

Feldzuges.

J
) Dajantnak eig. „sich stützen", dann auch „sich gegen etwas

stemmen", „Widerstand leisten".

2
) Vergl. den S. 19 Anm. 4) zitierten Befehl Sülejmäns, dann be-

sonders v. Tischendorf a- a. 0. S. 44 ff., der das Wichtigste aus den von

Sülejmän erlassenen Lehensgesetzen zusammenstellt; ferner Ranke a. a. 0.

S. 5 f. — Das Wort Sipähy bezeichnet in diesem Zusammenhang stets

den belehnten Reiter. Davon zu unterscheiden sind die ebenfalls „Sipähy 1 '

genannten, nicht belehnten, sondern besoldeten Gardereiter. Vergl.

D'Ohsson m, S. 4iof. ; Ranke a.a.O. S. ioff.; Th. Menzel a. a. O.

S. 4. Heinrich Schurtz in den Preußischen Jahrbüchern, Band 112, S. 47° f«
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Vorerst muß man an den Orten, wo der Feldzug nötig

ist, einen aus der Zahl der Vezire oder der Bejlerbeje zum

Befehlshaber (Serdär) ernennen. An einigen Orten traf

es sich, daß auch der Sa?idschak-Vorsteher Befehlshaber

wurde. So viel Geld und Proviant, wie zu dem beabsich-

tigten Feldzug nötig ist, muß man vorher herbeischaffen

und erst danach aufbrechen. Wenn der Kaiser in eigener

Person mitziehen muß, dann soll der Großvezir den Schatz-

meister und die übrigen hohen Regierungsbeamten zu-

sammenrufen und Anordnungen treffen, wieviel Geld und

wieviel Soldaten man braucht und an welchem Orte der

W Proviant aufgestapelt werden soll. Und die Bedürfnisse

(an) Kamelen, Maultieren und Pferden, die für den Kaiser

nötig sind, muß er in Verbindung mit dem obersten Stall-

meister besorgen, und er muß für den Kaiser auch einen

Wagen auf den Weg bringen und dann den Marsch an-

treten.

Und der Großvezir soll, wenn man ein Lager auf-

schlägt 1
), so Quartier nehmen, daß er einigen Abstand

vom Kaiser innehält. Und der Kaiser muß innerhalb des

Heeres kampieren. Die Soldaten sollen ihn auf den

Seiten einschließen. Und vom Zelte 2
) des Kaisers müssen

die Truppen eine Meile weit entfernt sein. Und vor das

Prunkzelt 2
) des Kaisers soll das Zelt 2

) mit der Kriegs-

i) Konmak; vergl. die Umschreibung in D: konakda konmak läzym

geldikde „wenn es nötig wird, an einem Absteigeort Quartier zu nehmen

(zu kampieren)".

2) Xajme und tschadyr bezeichnen das Zelt überhaupt, otak speziell

das große und luxuriös ausgestattete Zelt des Großherrn.
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kasse aufgerichtet werden, und der jeweilige Schatzmeister

soll dort die Geschäfte erledigen. Und es ist Gesetz, daß

von Seiten des Kaisers den Veziren, den Heeresrichtern,

den Schatzmeistern, dem Staatssekretär und dem DefterXY

emini (Zahlmeister) ein Kamel gestellt wird. Es steht

verzeichnet im Rechnungsbuch (defter) des Tschäldyrän-

Feldzuges 1
) Seiner Majestät des Sultan Selhn Chan.

Und in dem Augenblicke, wo er (der Kaiser) im

Marsche auf einem Pferd zu reiten wünscht, muß der

Großvezir herankommen. Und die übrigen Vezire und

die übrigen hohen Regierungsbeamten dürfen, wenn sie

gerufen werden, sich nähern. Auch den aus dem Amte ff

entlassenen Sandschak-Vorstehern ist es erlaubt, sich zu

nähern.

Und jede Nacht muß ein Sandschak-Vorsteher die

Wache halten. Und den Platz vor dem großherrlichen

Zelt muß ein Kavallerieoberst (b'ölük ayasy) bewachen. \
;

Zur Zeit des seligen Sultan Selim waren einst, während er

sich auf dem Marsche zur Eroberung von Diarbekr 2
) be-

fand, einige schurkische Spione, die von seiten des Schäh\\

Ismail entsandt wurden, vor das großherrliche Zelt ge-

kommen, wohl um folgenden Anschlag auszuführen. Wenn

sie an das kaiserliche Zelt Feuer legten, der Kaiser in

der Nacht in Schrecken gesetzt 3
) würde und herauskäme,

dann wollten sie ihn erdolchen. Sie waren aber gehört

und ihrer Strafe überliefert worden. Seit jener Zeit ist

i) 92oh= 1514D. 2) 921 11=1515 D.

3) Redhouse 383: belinletnek. Tö be seized with terror, to be be-

wildered with fright.
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befohlen worden, daß der Reihe nach ein Kavallerieoberst

Wache halten soll.

Und auf dem Schlachtfelde muß der Kaiser sehr weit

hinten halten. Vor dem Kaiser sollen die Kanonen 1
) und

die Ketten aufgestellt werden. Und an den Fuß des

Pferdes des Kaisers wird die Fessel gelegt. Der Zweck,

n welcher durch die Fessel erreicht werden soll, ist das

feste, ruhige Stillhalten. An seiner (des Kaisers) Seite

hält ein Vertrauter 2
) und sorgt mit den Worten: „Fürchte

dich nicht, mein Kaiser, der Sieg ist unser!", für Kraft

und Ermutigung. Durch die Schlacht darf man nicht

den Kopf verlieren. Mitten im Kampfe darf man den

Soldaten kein gesetzwidriges Extrageschenk geben.

Für die Armee ist ein rechtschaffener Kommissär für

die Proviantlieferungen nötig. Es ist Gesetz, daß der

Kaiser den Janitscharen und der Gardekavallerie 3) (für)

sechs Tage den Proviant gratis liefert. Stdtän Selim

Chan gab ihn (für) drei Tage, wenn er das Grenzgebiet

betrat, und (für) drei Tage während des Ausmarsches.

^. Wenn eine Eroberung gelungen ist, rindet wie beim

Bairam (id) die Zeremonie des Handkusses 4
) statt; und

i) Gerade in der TscM/dyrän-Scb\a.cht spielten die Kanonen und die

sie verbindenden Ketten eine entscheidende Rolle. Vergl. Hammer,

Gesch. d. osm. Reiches II S. 41 4 f. und die bei Jorga, Geschichte des

osmanischen Reiches II, Gotha 1909 S. 332 zitierte Stelle aus Giovio.

2) Die andern Handschriften lesen „mädebbir", „ein zum Komman-

dieren befähigter".

3) Sipähy hier die nicht belehnte, den Janitscharen entsprechende

Kavallerie des stehenden Heeres.

4) Vergl. Hammer, Staatsverfassung I, 459 ff.
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die Vezire und die Heeresrichter und die Schatzmeister

ziehen das Ehrenkleid 1
) an. Solche, die in der Provinz

hohe Ämter bekleiden, seien es Bejlerbeje oder seien es

Sa?idschak-Vorsteher, ziehen ebenfalls das Ehrenkleid an.

Und da sind auch die gepanzerten Reiter 2
) Gesetz. Einer,

dessen kleines Lehen 6000 Aspern einträgt, stellt zwei

Kürassiere; einer mit 10000 Aspern Einkommen stellt drei

Kürassiere; ein großes Lehen mit 20000 Aspern Ertrag

stellt vier Kürassiere. Aber man muß sich davor hüten,

Kürassiere anzunehmen 3
).

Am Feldzug muß der Inhaber eines Lehens persönlich \"\

teilnehmen, es sei denn, daß er ein unmündiges Kind oder

krank wäre 4
). Und dann muß für den Feldzug mit dem

Kriegsschatze des Kaisers der doppelte Betrag (iki kat)

fortgehen. Es ist möglich, daß ein schenkungsweiser

Nachlaß nötig wird.

Und die Grenzgebietes) soll man fähigen Gouverneuren

übertragen, sie so bewachen lassen und dann weiter ziehen.

1) Kaftan; xi/'at, das C hinzufügt, ist das Ehrenkleid überhaupt, in

diesem Fall eben der Kaftan.

2
) Dschebeli sind die Panzerreiter, die jeder Lehensinhaber ent-

sprechend der Größe seines Lehens stellt. Vergl. Hammer, Staats-

verfassung I, 338, v. Tischendorf a. a. O. S. 48. Bei feierlichen An-

lässen bilden die dschebeliler eine Art Leibgarde der großen Lehensinhaber

und Würdenträger. Vergl. Hammer, Staatsverfassung II, 246.

3) D. h. man soll nicht mehr Panzerreiter in sein Gefolge aufnehmen,

als entsprechend der Größe des Lehens gesetzmäßig vorgeschrieben sind,

um nicht unnötigen Aufwand zu treiben und die Eifersucht der anderen

Lehensinhaber zu erregen.

4) Vergl. v. Tischendorf a. a. 0. S. 48.

5) Als Operationsbasis für den Feldzug.
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Und von den Eroberungen soll man an die Grenzen Nach-

richt senden.

Und wenn man, während der Kaiser sich im Zelte be-

findet, zur Audienz hineingehen muß, dann soll man so,

wie es das Palastgesetz vorschreibt, eintreten.

Und wenn die Vorbereitung des Landkrieges recht

^T wichtig ist, so ist die des Seekrieges noch wichtiger. Der

selige Sultan Sellm Chä?i, der durch Weisheit, richtiges

Urteil, Gerechtigkeit und wohltätigen Sinn der edelste der

Sultane ist, der das Glück, der Diener der beiden heiligen

Stätten zu sein, erreichte 1
) und dem es beschieden war,

Ägyptens Herr 2
) zu werden; der unter günstigen Sternen

geboren 3) ist, sprach eines Tages zum seligen Kemäl-

paschazäde*): „Dreihundert Arsenale will ich bauen, daß

*) Bei der Eroberung Ägyptens 923 h= 1517 D (Erbeutung der

emäiiät-i-scherife, der Reliquien des Propheten, die vom Chalifen auf-

bewahrt werden, und Erlangung des Chalifates).

2
) 'Aziz-i-misr Ehrentitel der Herrscher Ägyptens; [geht auf Qoran

12, 51 zurück. Jacob].

3) Sähib qyrän „Besitzer der glückbringenden Planetenkonjunktur"

(in C steht fälschlich \\2). [Die Titulatur stammt von Timur-Jacob.]

4) Aus Adrianopel; 922 h= 1516 D Heeresrichter von Anatolien. In

dieser Eigenschaft machte er Selim's Zug nach Ägypten mit. Unter

Sülejmän wurde er 932 h =1525/60 Sche/x-ül-islam. Als solcher starb

er 940 h= 1533/4 D. Von seinen sehr zahlreichen Werken sind das

türkisch geschriebene Mohädsch-näme und das persisch verfaßte Nigäristan

(eine Nachahmung des Gulistän) die berühmtesten. Vergl. Samy, Qämüs

ül-dläm V, S. TAAOf.; Pavet de Courteille's Einleitung zu seiner Über-

setzung des MoMdsch-ndme, Paris 1859. Wie hoch Sultan Selim den

Kettiälßaschazäde schätzte, zeigt auch die von Hammer, Gesch. d. osma-

nischen Reiches II, 519 f. nach Sa'd ed-dins Selim-näme mitgeteilte Be-
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sie von der Galatafestung bis nach Kjatxäne reichen

sollen". So geruhte er zu sagen. Als er beizufügen ge-

ruhte: „Mein Ziel ist die Eroberung des Frankenlandes",

da geruhte der selige Molla seinerseits zu sagen: „Mein

Kaiser, Ihr wohnt in einer Stadt, deren Wohltäter das

Meer ist. Sobald das Meer nicht sicher ist, kommt kein

Schiff; sobald kein Schiff kommt, ist Stambuls Blüte da-

hin". (Aber) die Lebenssonne des seligen Sultan Selim^

war dem Untergange nahe, und es war ihm nicht be-

schieden, die Pläne, die er in seinem erhabenen Herzen

hegte, auszuführen.

Aber auch unser jetziger Kaiser, Seine Majestät Sultan

Sülejmän Chan, dem Gerechtigkeit und wohltätiger Sinn

innewohnen, hat das edle Bestreben und den Blick darauf

gerichtet, sich aufs eingehendste mit den Seeangelegen-

heiten zu befassen, das Seewesen wohl geordnet zu sehen

und auf jede Art im Seekrieg über die Ungläubigen Sieger

zu sein. Auch meine Wenigkeit 1
) hatte veranlaßt, daß

aus der Zahl der selbständigen Bejs 2
) und Schiffskapitäne

für den Seekrieg manche zu Befehlshabern ernannt worden

und so für die Herrschaft und das Reich des Hauses

'Osmans eine Flosse 3) sind. Getreu dem Wahlspruch „Es

gebenheit. Über Selim's maritime Rüstungen, die vorerst Rhodos galten,

vergl. Hammer, Gesch. d. osm. R. II, 532 f. Während dieser Tätigkeit

starb Selim am 8. Schazmval 926 h= 21. Sept. 1520.

1) Über Lief/i Pascha's eigene Wirksamkeit als Flottenführer siehe

Einleitung S. X.

2
)
[Euphemistische Umschreibung für ;,Seeräuber". Jacob.]

3) Das Reich wird hier, wo von seiner Seemacht die Rede ist, unter

dem Bilde eines Fisches vorgestellt.
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soll blühen", gab 1
) ich mir viele Mühe. Und auch was

^iich meinem Kaiser, Seiner Majestät dem Sultan Sülejmän

Chan in der Audienz vortrug, war in folgender Art ge-

wesen: „Unter den früheren Sultanen sind die Herrscher

über das Festland zahlreich; die Herrscher über das Meer

sind wenige. Und in der Organisation des Seekrieges

sind uns die Ungläubigen über. Wir müssen über sie

Sieger werden". Als ich dies darlegte, geruhte er zu

antworten: „Du sprichst wahr; so soll es sein". Und ich

habe veranlaßt, daß von großherrlicher Seite für die Aus-

gaben des Seewesens ein Oberbeamter (emm) ernannt

wurde.

Das Resultat meiner Erörterung über das Kriegswesen

und der Hauptinhalt meiner Worte ist Folgendes: Wenn

es sich um die Angelegenheiten des Land(krieges) und

wenn es sich um das Seewesen und wenn es sich um das

Betragen und die richtige Amtsführung der Vezire und

hohen Offiziere handelt, (immer) ist der (Groß)vezir mit

seiner Ehre und seinem guten Rufe dafür verantwortlich.

^oEr muß sich so viel wie möglich anstrengen. O mein

Gott, auf Dich habe ich mein Vertrauen gesetzt und Dir

meine Sache übertragen; denn Du hast Macht über jeg-

liches Ding.

Das dritte Kapitel handelt von der Organisation des

Schatzes.

Erstens gehört die Verwaltung der Finanzen zu den

J
) In der Form „etmischimdir" Verstärkung des unbestimmten Praete-

ritums durch -dir.
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wichtigen Dingen. Das Reich besteht durch die Finanzen,

und die Finanzen bestehen durch gute Ordnung. Durch

Willkür gehen sie zu Grunde.

Meine Wenigkeit fand zur Zeit meines Vezirates den

Schatz in Unordnung und vermindert vor. Bei der Thron-

besteigung Sultan Sülejmän C/iän's hatten sich Einnahmen

und Ausgaben das Gleichgewicht gehalten. Hin und

wieder pflegte es nicht auszureichen, und dann pflegte

man aus dem alten, außenbefindlichen J

) Schatze (Geld)

zu geben. Dies ist die Ursache der Unordnung. Zweifel-

los müssen die Einnahmen größer sein als die Ausgaben.

Ich habe so weit Ordnung geschaffen, daß dem Reichs-

organismus kein Mangel erwachsen kann.

Der jeweilige Großvezir muß erstens bewirken, daß^"\

die Einnahmen größer als die Ausgaben werden. Und

er muß sich davor hüten, sein Gesinde zu vermehren.

Das Heer soll an Zahl gering sein (as)
;
(aber) es soll eine

Elitetruppe (öz) sein. Alle Heereslisten müssen genau

geführt, die Mannschaft selbst wirklich vorhanden und

ihre Namen übereinstimmend mit den Eintragungen in

den Listen sein. 15000 richtig besoldete Soldaten sind

viel Soldaten. Wenn sie sich nicht vermindern und Jahr

für Jahr der Sold für 15000 Mann ausreicht, so ist das

schon eine Heldentat*). Und wenn es sich um die

*) „Taschrada" heißt hier nicht „in der Provinz", sondern sagt

lediglich, daß der alte Schatz von der eigentlichen Staatskasse getrennt

aufbewahrt wurde.

2
) Pthlivänlyk, im heutigen Sprachgebrauch „Ringkämpferberuf",

hier noch im guten Sinne des persischen pehlevän.
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Einkünfte des großherrlichen Privatschatzes 1
) und wenn

es sich um den Sold für das Gesinde und wenn es sich

um die Bedürfnisse des Palastes oder um die Erforder-

nisse der Küche und des Stalles handelt, so muß es aus-

reichen und noch etwas übrig bleiben 2
).

VY Und der jeweilige Großvezir muß würdige Männer, die

gewandt im Dienst und verständig sind und Kenntnis

haben vom Gelderwerb und von der Steuereintreibung 3),

der Regierungskanzlei als Schatzmeister zuführen. Und

diesen muß er Vollmacht geben und ihnen die Geschäfte

anvertrauen. Aber diese ihrerseits müssen frei sein von

Egoismus und Privatwünschen, und sie müssen mit dem

kaiserlichen Gelde gewissenhaft umgehen. Zur Zeit unseres

Kaisers waren Ibrahim Pascha*) und Iskender TscJielebi*)

durch (kaiserliche) Gunst und Ehrentitel Berühmtheiten

i) Durch den Zusammenhang erhält xaz^ne mer diese engere Be-

deutung [vergl. S. r^ des Textes, S. 32 der Übersetzung. Jacob].

2) Artmak „sich vermehren" heißt auch „übrig bleiben" (bei Samy,

Dictionnaire turc-francais steht das Wort in den „Additions").

3) Tahsil-i-emwäl kylmak heißt sowohl „Geld erwerben" im all-

gemeinen als „(staatliche) Steuern eintreiben".

4) Der Günstling SüZejman's, Großvezir 929—942 h= 1523—1536 D,

hatte sich beim Baydäd-Feldzug durch Annahme des Titels „ser- asker-

sultan" verdächtig gemacht und wurde am 21. Ramazan 942 h= 15. März

1536 D im Seraj erwürgt. Vergl. Petschevi, Tari% Band I. S. IAA ff.

Ahmed Efendi, Hadlqat üUwüzerä S. f£ ff.; Samy, Qdmüs ül-dlam I,

S. OC£f.
;

Gibb, History of Ottoman Poetry III, cap. 1—3 bes. S. 5 f.

5) Finanzminister {basch deßerdär), auf dem persischen Feldzuge

(940 h= 1533/34 D) — wahrscheinlich durch Intriguen seines Rivalen Ibra-

him Pascha — der Unterschlagung verdächtigt, wurde 941 h= 1535 D
in Bagdad hingerichtet. Vergl. Petschevi, Tan-/ I, IA* ff. SidschilLi
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des Zeitalters gewesen; der Kaiser hatte in eigener Person

ihre Paläste und Gärten besucht, und sie waren aller

Welt ein Dorn im Auge gewesen. Schließlich fielen sie,

der eine, als er bei der Eroberung von Baydäd Befehls-

haber war, infolge einiger Beschuldigungen und der andere

infolge von fehlerhafter Beschaffung von Geld und Pro-vA

viant in Ungnade.

Das, worauf man in der Finanzverwaltung besonders

eifrig achten muß, ist Folgendes: Man möge sich nicht

zu viel für Gehaltsvermehrung abmühen. Bei der Pensio-

nierung 1

) möge man sorgfältig verfahren. Wenn die

Pensionierung nötig würde, dann ergäbe es für die Bejler-

bejs 160 Aspern, für die Heeresrichter 150 Aspern, für

die Schatzmeister 80 Aspern, für die Richter - Altesten

80 Aspern, für die Vezire 200 Aspern, für die Sand-

schak-Vorsteher 70 Aspern. Wenn man Gnadengehalt

mit großem Lehen zuerkennt, dann gibt man den Veziren

(Lehen von) 1 20 000 und Bejlerbejs 80 000 Aspern und^
Schatzmeistern 60000 und SandscJiak-Vorstehern 50000

Aspern. Aus der Zahl dieser wiederum kommt das den

Würdigen zu, die sich im Amte verdient gemacht haben

und ohne Beschäftigung sind. Und es ist besser, die

jährlichen Pachtungen 2
) (nur) unter dem Rechtstitel eines

'osmäny Bd. I. S. f~£0; Gibb, a. a. O. III, cap. i—3, bes. S. 39 f. Isken-

der Tschelebi's Gärten lagen bei San Stefano am Marmara-Meer. Vergl.

Hammer, Gesch. d. osman. Reiches, Band III, S. 403 oben.

J
) Teqä üd vermek.

2) Muqataät. Vergl. Hammer, Staatsverfassung I, S. 333 f. 399 unten.

Über die Iqtä , die Verleihung von Staatseigentum zur Nutznießung, im
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Depositums x
) zu vergeben, als unter dem einer wirklichen

Pacht 2
). Die Pachtsummen für die in Frage kommenden

Orte soll der Schatzmeister vorschlagen.

Und der Tribut von Ägypten, der jährlich 150000

Goldstücke 3) beträgt, wurde dazu bestimmt, für den welt-

beschirmenden Kaiser das private Taschengeld zu sein.

Und im Ganzen sage ich über die Finanzverhältnisse:

Einnahmen und Ausgaben müssen jedes Jahr geprüft

werden, und dem entsprechend muß man handeln. O mein

Gott, gib Segen im Krieg und im Frieden! Amen! Durch

die Wahrheit des Herrn der Propheten.

Das vierte Kapitel handelt von den Zuständen der

Unterthanen.

Das vorerst Notwendige ist das, daß aus den Unter-

thanen die irreguläre Kavallerie 4
) und die „Fünfziger" (?)s)

Allgemeinen siehe die historische Übersicht bei v. Tischendorf a. a. O.

S. 17 ff.

*) Emänet.

2) Iltizäm. Vergl. Hammer, Staatsverfassung II, S. 388 oben.

3) In Sülejmän's Qanün-näme-i - Misr vom Jahre 939h=l53 2 D,

das Hammer, Staatsverfassung I. S. Ioi ff. nach einer französischen

Übersetzung der pariser Handschrift mitteilt, wird dieser Betrag nicht

erwähnt.

4) Eschkindschi. Vergl. Redhouse S. 123; Samy, Qämüs-i-türki 11^;

Hammer, Staatsverfassung I, S. 257.

5) Ellidschi. Mit diesem, in den Lexicis nicht aufgeführten Wort,

werden hier vielle/cht die Dehler (eig. „die Verrückten", freiwillige

Reiter, die sich als Leibgarde anwerben ließen) bezeichnet, die in Stärke

von fünfzig Mann zum Gefolge des Großvezirs gehörten. Siehe
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und die Fourragierungstruppen J

) sich rekrutieren müssen.

Der Tatarenstamm ist zwar der osmanischen Pforte unter-

worfen; aber er ist ein rebellischer Stamm. Und diesen

kann man die Teilnahme an Feldzügen nicht auferlegen.

Für die als Fourrageure zur Proviantbeschaffung be-

stimmten Truppen wurde (als Anführer) ein Unteroffizier

{karakollukdschii) ernannt.

Und die Listen der Untertanen müssen im' Archivamt i\

der Regierungskanzlei eingetragen sein. Alle dreißig Jahre

muß ein (neues) Exemplar dieses Schriftstückes angelegt

werden, und es müssen die Gestorbenen und Kranken

ausgelassen und (die übrigen) wieder eingetragen werden.

Und man muß es mit der alten Liste vergleichen, und

die Untertanen dürfen nicht weniger sein als in der alten

Liste.

Und wenn die Untertanen eines Ortes infolge von Be-

drückung sich flüchteten und an einen andern Ort kämen,

dann soll der Gouverneur jener Gegend sie an ihren

alten Ort zurückschicken, auf daß das Reich nicht ent-

völkert werde.

Und als außerordentliche Steuer 2)erhebung von den

D'Ohsson III, 344. Vergl. ferner Hammer, Staatsverfassung I, 489;

II, 241, Jacob, Türk. Litteraturgesch. I, S. 25.

J
) Akyndschy, Hammer, Gesch. d. osmanischen Reiches I, S. 96.

[1596 D. aufgerieben, im Deutschen „Renner und Brenner" oder „Sack-

mann" genannt, vergl. noch Hammer, Wien's erste aufgehobene Belage-

rung, Pest 1829, S. 617, Kupelwieser, Die Kämpfe Österreichs mit den

Osmanen vom Jahre 1526 bis 1537, Wien und Leipzig 1899, S. 12.

Jacob].

2) 'Awaryz (sg. 'äryza) Redhouse S. 1326: 2. Unforeseen public ex-

3
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Untertanen wurde ein alle vier bis fünfJahre zu entrichtender

iX Betrag von je zwanzig Aspern eingeführt, und zur Zeit

von Sultan Selim Chan wurde (diese Steuer) ein Mal ein-

gesammelt. Danach wurde alle vier bis fünf Jahre ein

Betrag von je zwanzig Aspern erhoben. Es vertraten

Leute die Meinung, daß sie (die Untertanen) in ihren Ersatz-

leistungen während der Ruhezeit der Armee für den

Zwieback 1
) aufkommen sollen. Aber das ist keine ver-

nünftige Sache; und (jedenfalls) darf man (diese Steuer)

nicht jedes Jahr erheben. Es soll ihnen auch nicht zu

schwer werden.

Und besser hat es sich bewährt, sie als Ruderer für

die Schiffe zu verwenden. Aus der Zahl der wackeren

und jungen Männer entsandten 2
) sie aus (je) vier Häusern

i^ einen Ruderer, und diesen wurden, wenn sie einige Mo-

nate Dienst taten, aus der Staatskasse täglich je zehn

Aspern gegeben.

Und wenn einer aus der Zahl der Untertanen sich im

ganzen Dienst bewährte und durch vermehrte Gunst eines

kleinen Lehens würdig und ein belehnter Reiter würde,

so darf er seine Verwandten und seinen Vater und seine

penses or levies of money. Vergl. Hammer, Staatsverfassung I. S. 216;

258; 301 f.

1) Beksimad, (vergl. Vullers I, 254: C>b—^> panis quem tan-

quam viaticum iter facientes secum portant).

2
)
Der Kopulativ bezieht sich nicht auf den folgenden Konditionalis,

sondern erst auf das Hauptverb am Schluß, da der Bedingungssatz durch

*j^O}>- in den zweiten Teil des Hauptsatzes eingeschlossen ist.
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Mutter nicht protegieren 1
); oder wenn einer durch Wissen

sich auszeichnete, so wird er selbst aus dem Untertanen-

stand befreit, aber seine Anhänger bleiben doch Untertanen.

Und auch in das Geschlecht der geehrten Sejfiden 2

),

die man gewöhnlich 3) die heiligen Häsckhniten*) nennt,

drängten sich viele nicht dazu Gehörige ein. Für sie

wurde der Vertreter der Sejjiden aufgestellt s). Und erü

muß diejenigen, die in ihren alten Listen, welche sie

„gute Stammbäume 6)" nennen, nicht aufgeführt sind, aus-

stoßen.

Und man darf die Untertanen nicht durch viele Ver-

wöhnung zu frech machen 7). Wenn (anderseits) einer

reich ist, so darf sich niemand an ihm vergreifen. Aber

er soll in Kleidung, Hausgeräten, Pferden und Grund-

stücken nicht einen so prunkvollen Aufwand treiben wie

ein belehnter Reiter.

Meine Wenigkeit, reich an Fehlern, schrieb diese Ab-

handlung über das, was ich gesehen und gehört habe

von den geehrten frühern Sultanen, von denen jeder io

x
) Syjanet etmek. 2

) Nachkommen Muhatnmeds.

3) <^J^ der Name, unter dem jemand im Volke bekannt ist, „so-

genannt", „alias".

4) Häschim war MuhammecPs Urgroßvater: Über die rechtliche Stellung

der Häschimiten vergl. Hammer, Staatsverfassung II, 398ff-J über den

Naqib ebenda I, 429 f. Siehe ferner D'Ohsson I, 70 und die Danhal

en-nuqabä, o. O. 1263 h.

5) Die Würde, die schon im alten Chalifenreich existierte, wurde von

Mehmed II aufgehoben, von Bäjezid II wieder eingeführt.

6) Schedschere-i fajjybe. 7) Jüz vermek.

3*
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durch Gerechtigkeit und Frömmigkeit den großen, für

die Verbreitung des Glaubens eifrig bemühten Männern

treu nachzufolgen pflegte.

Gott — er sei gepriesen und ist erhaben — erleichtert

die Schwierigkeiten und inspiriert das Richtige; er möge

jedes seiner Geschöpfe durch Führung zum Heil und

gute Sitten (seiner) eingedenk sein lassen, bei der Ver-

ehrung des Herrn der Gesandten und des Siegels der

Propheten! Und Allah neige sich segnend über unsern

Herrn und unsern Propheten Muhammed und sein Haus

und seine Gefährten insgesamt und Lob sei Allah, dem

Herrn der Welten!



Nachträge und Berichtigungen.

Nach Beendigung des Druckes erhalte ich: Luigi Bo-

nelli, II Trattato Turco-Veneto del 1540 (Sonderabdruck

aus „Centenario della Nascita di Michele Amari" Vol. II,

Palermo 1910). Der Verfasser gibt nach den Dokumenten

des venezianischen Archivs die Präliminarien und die für

den definitiven Vertrag vorgenommenen Änderungen und

Ergänzungen in Text und Übersetzung und gewährt so

einen Einblick in die Verhandlungen, bei denen der Ver-

fasser des Asafnäme eine wichtige Rolle spielte. S. 16

wird der Brief Lutfi Paschas und MeJimed Paschas an

den Dogen erwähnt.

Ferner erwarb ich während des Druckes von einem

Konstantinopler Buchhändler ein in der ersten Hälfte des

18. Jahrhunderts geschriebenes Manuskript des Asafnäme.

Sein Text steht ungefähr in der Mitte zwischen A und

B einerseits und D andererseits. Die schlechten Les-

arten sind nicht so zahlreich wie in D; auch ist mein

Manuskript von einem sorgfältigeren Abschreiber kopiert

als das Dresdener. Wichtige neue Abweichungen von

dem in meiner Ausgabe hergestellten Text enthält es

nicht. Von Einzelheiten hebe ich hervor, daß auch diese
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Handschrift am Anfang des vierten Kapitels (Seite i.

Zeile 4 meines Textes) das mir unverständliche l^*^

hat. Im gleichen Satze fügt sie nach
i
j*lSjt,\ ein c£rTJ

bei (womit wohl die Seite iX, Z. 6 genannten iS^jß

gemeint sind) und schreibt <jOi statt <j*lsl.

Wenn auch dieses neue Manuskript zur Rekonstruk-

tion des Textes nichts Wesentliches beiträgt, so ist es

wenigstens ein deutlicher Beweis für die große Beliebt-

heit des Asafnäme. Der ganze Kodex (8o Blätter) trägt

den Titel j\yi ^y^> j ^t <Jus\ und enthält eine Menge

Gedichte der verschiedensten Autoren (z. B. Dschemäli,

Bäqi, Schemsi Pascha, Maqäli Bej u. a.) sowie Chrono-

gramme, Rätsel und kleine Anekdoten. Mitten darin

(fol. 12 v—23 V) steht, umrahmt von Versen, das Asafnäme,

ein Zeichen, daß man auch in der Zeit der schwülstigen

Lyrik und der Hofhistoriographie die schlichte, sachliche

Prosa des Lntfl Pascha zu würdigen wußte.

Sonst habe ich von Druckversehen im Text zu be-

richtigen:

S. \Y, Anm. f
3) lies ^y±y\ statt ^y?^

S. Ti, Anm. 2
3) „ Jt

S. TA, letzte Zeile „ J&y.

je
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j C-L^, L ^JJl L*j U^ (*^J c£^^ Ju- ^V^

1) C: -jS^jjf, D: y*jy- 2
) B: SjJlJ , C: *j5j«Cij),

^"
D: (!) JÄ^-V_i<l, dann .. cjjji M-^t »-^^j (*t>'"^J'

3) BCD: "aJLj. 4) B: M-&J, C:
*j^J , D: P)*»Jtol.

5) BCD: j<01ä— fehlt. 6) D: j* •(?)• 7) D: 0U-2H.

8) D: *^U. 9) D: jj=^. 10) D: J~^. «) D: dU.

12) B: oj^Xi^, C: ojXi\, D: ojj£>\; dazu jful. *3) D: *u»j£(}).

14) D: dJ^Jl. J5) A: JLj <Ap; das Übrige fehlt.

16) C: L^j fehlt. 17) D: 4.Ü1. 18) B dazu: 4)J| jy* OC

.4jiiy ^-^j, C dazu: ujlIJ -\jjl *lc £*£.
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4
7) -

6
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j
I5)

*-0) U /4)dTI3)dUU I2)

uV
n)

*S<-J3 \

26) t
. 25) . .... 24) .

»

,
. „- 23) 22) 1

1) C: StaUJl. 2) BC:
_j

fehlt. 3) C: unleserlich.

4) BC: ^-Iji- 5) B: iJp dkl, C: danach oJwl gestrichen.

6) B: i^dLU^l ^jZ <~£-j j fehlt. 7) D: J^f--

8) O): dlT^j, D dazu: dUil Ito-. 9) D: dp. i°)D:J^.

w) A: 4j^J5, C: cJi «Jlil. ") C: Ji-J, D: <j*>^~".

13) CD: dUiL 14) C: j-vfp7 *5) C: ^Ü

.

16) BCD: «JkLJj fehlt. 17) D dazu: ^Jy^ß d\j>y oXß\ j.

18) BCD: s^Sj". 19) B: d^jXA, C: dLz\, D: dl^Jil.

20) BD: ±}ß\ 21) Bi^lS^i»-, C: ^Jb» statt ^p.
22) D: J-U- jS. 23) D: j fehlt. 24) D: -IÜ (!)Ä^*.

25) C: tX-Jdi". 2Ö
) D: jljJul.
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6)

Sil

- 26
) IM

25
) , * * \i

24
) . , I . - .

23
) fcl

i) ACD: y fehlt. 2) D: ^ß. 3) BC: ^Ji^.

4) B:A-)JjjJ^J. 5) C:jy_j!. 6) D: jSiljj. 7) B: jiST

8) BC: ö-C«Äi>-, D: o-C*A>-. 9) D: *jU. I0
) BCD: Ojljl.

«) BC: VjL I2
) C: ...^-11» JJlL-L^I. »3) BCD: dLsl.

m) C: j-^p* I5
) B: j fehlt-

l6
)
D: dazu >->y?^-

17) BC: jj6J£xj, D: jj6üUcj. 18) BCD: j^y.
19) A: Uj. 2°) D: * »Iä£»-Y1 <Sj* ?j- 2I

)
C: „rf^-

22) C: jJU-iU, D: (!) p <C>,*.,>». D weiter bis zum Schluß des

Abschnittes: ^-»~~»— jl£ C~>5 0)J>J?" j^fj^" 0>£' c5**^' c/T^"

•^J^y °"^' j-1-^-*-'^' /""^J «-Ar^' *-~A>' j^I' J^* c£Lr*' j"5-7.

•4/dl£l glp^ä^ 23) C: °^ # 24) B: O^j^ vor
t3-?T-

C: jJb^ii- nach jJLi^ijlS. 25) A: j-UJL"li. 26) C: «j^Jl.
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^Ijl^i a^I

8) j. .1 7)
/*

I 6) ^ 5) 4) |,

34)

29
) -C^ 28

) <^C^ 27). -I. 26). 25). L.<""

i) BCD: (^jJjl (in C undeutlich). 2) C: jU- (!)jLJL jUaL.

steht am Rande, D: dazu j\j*d\ j **~J\
<^-> 3) ABC: «J?~ fehlt.

4) D: (5-ÜjL 5) AB: oJU> fehlt, C: jOJL-J! ... 0JU1 fehlt.

6) BD: CjjjI. 7) Tf.j^Jvj. 8) D: (!)j-U*Jj\.

9) C: oS»JsAj~\. i°) D: oL~£j. ») ACD: j^J fehlt.

12) B: I41 fehlt, D: l*>. >3) ABC: jo fehlt. 14) D: J*£>l\.

15) BC: U fehlt. ^) D:j5]>. 17) BC: U statt j, D : J^l Jj\.

18) BC: jJLjl, D: jij\. 19) C: j-*S3T 2°) C: oJ>\,

B:J>-^J^\. ai) C: Aijl, D:^U$o~. 22) BC: ^jSjjfij,

D: c^ST 23) B: 4!^, D: Vjl .
2
4) C: gSjjl/..

25) BCD: j^JlSu. 26) BD: Ojj^. 2
7) C: <UU-, D: oJiU-.

28) BCD: iS^jß- 2
9) BC: ^Oj^J, D: ^jijjS.
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Jjl 4J0 ^ jaJ a ^j^ii j-üfe ^«j 4i j:j

^5&^t^^/^. I8)P I7)

J< J^ iL

i) D: j fehlt. 2) AD: (£j&3, D: dazu ^-J».

3) BC: oJwl^)^ J32, D: oJ»gU* «^Is-jSp. 4) C: j^yJaA.

5) B: t-»jJj^
Jj
—""•••• «^^r* fehlt. 6) C: ^jä^-

7) D: . . j\ßj <_£Jo Jb»- ojj\Ä>- <j^ij*-
8
) BC: j-vS^ST

9) D von hier bis zum Schluß des Abschnittes: ^yj^ *^iX?

j^-L; 4M^ <5^ ^-^f j^-5 <sj^>) jj£- £j*y. jVjt (»jV

.&}'}jsA j-UJjl _/_^ ojjjl jLai> JJj&SJU (!) «Uß; »JJ-U

w>) CijjSjp
(ß.^ i

y&. ")B:e^9J. I2)C:Jo5p (

jijl j^a*>-

13) D: ^^JWdbVjj-j 14) A:^ fehlt. *S) B: O^»^»-^

.

16) BCD: ... Jjl O. 17) D: <Ü>U» Jj\ statt <jK

18) A: £L\ fehlt. 19) D: iJ^T 20) BC:t fehlt.

21) BD: Cjjjl. 22
) CD: ^JL^X^r

.
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i) CD: <C-^*. 2) DB: »->_^_£, C: Oj4^J»_.

3) D: «jjSVi fehlt; das Folgende bis Schluß: *fi>\ jJJuJjl Ju£-

4) C: JJ$jTdk\. 5) BC: ^Ül JL-, <*y£ (
in C: /*Jj 4~

am Rande). 6) D: *»\j <Ji> fehlt (!). 7) ABC: <&j-5_£ fehlt.

8) D: j.5 *)V • •• j-^lcj am Rande. 9) C : ^y^ 1 , D :

(
j*£~\

Jl j pLi j. I0
) BCD: dazu 4^ «) C: jlfc, D:J<Jjl ^^s^L^

*&-ß ^kiib jlrL". 12) D: dazu 4~U. x3) C: «CL^C-, D: "O^C-.

*4) B: j^JjliU, D: jjJjllUj «..la^. *5) D: dazu Jj-^"

... o^lj J^Jjl. 16) D: jL~ fehlt »7) D: jljl

.

18) A: dazu .j*v», D: ,J>&.
J 9) B: ^cSJÜyi, C:

{

j>Äjttß.

20) D; juT.
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.1 I

2I
) • "

*4) .

i) D: J~Sw. 2) C: dL fehlt. 3) CD: j fehlt.

4) C: dL fehlt; dazu *oz$\, B dazu: j.i<?JI. 5) B: j^AäSL

6
) D von hier an : t>j 4j <Cx-j4Jjl

(

I^J.».^ e>^l)VjI oAU <J>^£-^d _/ j

jjULll« j jjjjl C^j. 7) A: 4^j3\; ^>\ fehlt.

8) C dazu: J<~V_J jWj jk-^J-**"« 9
)
C:

J-5^ •

io) C: oJbVjl. n)D:j4*Ul.- «)D:di£l. 13) C^J^Tfehlt,

D: iJjf. H) C: 4X~<Gj=>-. 15) C: sX-, D: <C-yb.

16) C: dazu Jj\. 17) D: <±JZj&>- oUilc. 18) B: <_~=^.

j
9) c: jk>-J>-, V'-ijh-j*-- 20

)
D: jW feMt -

2I
)
CD:

Jf"-

22) D: o-Ülji-K 25) C: 4>l\j>\, D: J für 4»\. 24) C: A5^ä«.
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J~$-k* jJjSjbl Äjjjl jjwa3 Jjr J 4-^Jr>-

^lilj\

7)
6
) *

l .1 i

5) -r <""^ . . v"

8
)

JiC<J6%jV -Xc-U" .JoA»l *L>| O^j -^ • J

A>\jjj 4_5fc3l \L«X— AXjU^\3 £s£- <s>sj\ jL-X—

*) C:j!jJj (darübergeschrieben); D: JjJjfeb.lt. 2)C: oX5^S>,

D: ^Jyp\ j^- dlfil iJjljJ. 3) D : ^.itC- (?). 4)D:j-UljL

5) C: undeutlich, D: <jkj>-. 6
) D: «Colojl.

7) D: für SoJA *Ul£>l .... ^*— steht: y^Z~>y C^-j-

8) BC: J^L 9)C:oJu^j. io) D: 4s»=SUehlt; BCD dazu: j.

") D: <*Jj\s>j£l JU. 12) D: /j~5w

.

*3) D : 4ä$I.

14) BC: cJ^j, D: <Vä51 jLxl OjLilS O^" fehlt.

15) BC:
jyf>\,

D: }ym(£>\ *y*\j jM. l6
) BCD: J^^J-

17) D: 4~jJol; dazu ... '^jjjJ'J-' 4>) ^~>,jy, $ (•***•' -ÖJ*

18) C dazu: 43*51. 19) BCD: j fehlt. 2°) C: 4±j£> JS>.
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JL* c^j-ijl oüJL-j^A t^xJ 6*^—Oj— j*^J ^/O j*»i

jji ^VjpJ "^pj jUi,! "^ 4% dKle "UU
I I

*6
) . - t I

2 S) I
24) 2

3) i .

fSj.3 j^^*' c/2*! äU3JJj' j'-V*" c£*ix
o:lbU

.

i) D: j fehlt. 2) D: für Jj\^^ ... .4*1^0 steht: <0j>La» j^-i

Jj\lJ&l j^J <~*>A-»j J^ J^- 3) BC: für ^1.3^=»-....^.^ steht:

jkjf- j«UÜ J*l JASj ^«A*. 4) C: olsj. 5) C: j-^jf-

6) C: oj%\ j. 7) D: iJjfiiL/^j. 8) D im Text ^ai/»

am Rande korrigiert. 9) BD: dk\ , C: dLi) fehlt. 10) C: jJÖJ,

D: ij^ffehlt. ") D: U fehlt. ") D: i£jJ&. x3) C: Aiol.

14) A: Jui*. 15) A: dUöl fehlt, D: dkl. 16) D: &ß

.

i7)A:jl^. *8)BC:J**Uu»L *9)C:OUHL 2°) D : 4^ fehlt

21) BC: sßl. 22) D: <JjJ\ jJ^lj\. 23) CD: «o!-U>.

2+) D: ^ . 25) C:jlj-. 26) D: .ja».
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dUjOll JU A^. ^y X)

Vjl jVjl Jksl jO^

tef\j
»),^L.

9

lj

-r i

23
) i

.- *..
Ba

) .•J^
4'

J-^'-J

J
) D dazu: ^jJJÜSjj a-~v* j-* ^ >-Jra'*J ^l^/'-

2) B: ojjX-l, C: ^jjJol, D: <->j^) (i[/ fehlt in den 3 H.)

3) CD: ^*iU»; C dazu: ^-J. 4) B: j-U«liP£>-,

C: j-Ullp^, D: jAlolU-^ . s) D: dLzA fehlt. 6) BC: j-^5T

7) C: j-*5j* 8) BC: jXS^ 9) D: j fehlt. w) D: ^--«U.

") ABC: iJjTjS^ »jÄ» fehlt. «) B: ^AS^ltj, C: jlJ^ltj,

D: J»ji^; dazu jVjL J 3) D: gu* fehlt,

dazu Aj=>=JL=3- . 15) D : j-ij-»-^ •
l6

) BCD : j fehlt

18) C: j-Ls»L^>. 19) B: j\>3, C: jlj^j.

21) A : jj>-\ j fehlt. 22) D :j~*~«j^ j^^ J •

24) B: oAä£j1.

14) C: tiLjJLli;

17) D:jST fehlt.

20) D: j-HäJä*.

23) A: a^jlAl«^.
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4>1 4LJ>> OlkL« . j^ ji*Ug>» jj^l <C/p- jgAi 2j\

i i ~. t ir
)

IO
) **

i l
••

öjjji jUüJj y*jZ* lJ4^ ^jÜj jS -£**.>.

Jil/ ^ *—
^t;*

2-* ^'j' ' 6-^»^>- jUJU' \U2JL-< (j^U . »Jü^)

<*Va-4 ^y 4^1 .jjfote-1 <_,~~< j> 'C^J^X-J J-^J*"

i) CD: dL^-l fehlt. 2) C: dUI j undeutlich. 3)D:j<ji.

4) D: dJUl ,_jl». 5) D: <^j>-

.

6
) D:^-^ fehlt.

7) DzjJüJUj^. 8) D: ^JÜaL,. 9)D:jl_jl.

i°) B: <sJo^)j, C: oAcljjj, D: o-*£ojljj. ") BC: Oy>-

,

D: &<**j>-. 12) C dazu: Cy^»-« x3) D: *-L-(!).

14) BCD: 4^3*. iS) BC: (_£jj ^jl. l6
) D:

,J^€.

17) B: oj~o4^

.

l8
) B: o^Üs, D: *sjb

.

19) B: j£».

20) D: 4l-J(?). 21) ß: 4;i j«jj. 22) D: ajX-1 .

3*
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dl)U
6)

ä^ j-^j>- ttUL« V. ^^^ U^^ A^JLiijl

13) i .12) ~ t . ") C^-l 10
) •

9
^. <CC

I6) M

i) A: J^Jbli^L -3; (J^^Jt B:J*£>UoL, D: .»fcUol (V-*_/--

2) A: <CU-. Ojl^ks- fehlt. 3) D: *^J& fehlt hier.

4) C: jJüL. 5)D:j>. 6) D:^. 7) BCD: j -*$£>! •

8) B:^, D: l^j statt
J». 9) BC: jSj^ D: iJ/T

io) D: (j^/^- ") D: ö-UJjJjL 12) D: jAl» (undeutlich).

13) BCD: «\Jül. 1+) B: yi fehlt. 15) A: ^Sj^za O'U- Lj^j

ü>^)*
l6

)
D: H^' I7

^
D:

(^
W<V:>I:^• l8

)
C: (V4 '

19) BC: j fehlt. 20) D: j fehlt. 21) C: *Üa^'l; dazu j.

22) D: jJoj-^-.
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J
°)

*vijj i£j*& t«jtei c^UJUv \lkJu« p^-j* 'j^^jy y^

3JLL.jU.Vlj
9)J-ül^L jVj\>*^1 vuu

'W.
,4,

oi> %j j» Lüiji^ v. jt^j

20
) ~ J

9) „
l8

) „ ».. *?) I . »1. 16) *A
j*a>- y .£>• . j^ (Sj^J w-*-*-* 4»Ajl t—Jlc- AjDyü

* jü^>-U>- J ctAlUiC- (J\ vL^O J sI^IIäJL« <^JlallLI sum̂ Oü a$ l>-

• 28) 27)
. * -

1 - . t I

1) BD: jJO fehlt. 2) D: jUL(sic!). 3) D: 4$djl.

4) D: j*Ü». 5) D: o-Vtfji. 6) D: (£>&. 7) D: JLä-»(!).

8) C: ^.alLjl. 9) C: j J-vJl fehlt. 10) A: ojJü! <L^.

«) C: »j£ J\y\. *2
) D: j*kU(!). 13) BCD: 4^-

14) B: £j\ß- fehlt. 15) B: iSj^J^.» C: 3j^.iJ.-
l6

) C: */^*

17) C: JU*. 18) BCD: jjJIc fSjau. *9) B: J3- fehlt.

20) A:jJ&. 21) D: *^jy Ijl. 22
) D: <^>tJ .... Jj£— fehlt.

23) C: *A 24) D: j CJ^L- fehlt, A: j fehlt. 25) D: jUlp.

26) D: jJ^XX^jß). 27) C: j-Uixl, D: *JLiß|

.

28) BCD: j fehlt.

3
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* ü^ f^ 0^** rj^j* jßj. -j-^*4 6-^j j«^

^UjJL*jT«M j^j J-^j
6)

j^j J^ <^k-W-

JA* aUj! ^ä* jjcj J*>lj o^U- <jljl j^/-l

20) aAi\
I9)

-;
l8)

-•
I7)

* . j-t
<
—

' -
1 \

,6
)ii,

j*<fj\ ^ ^ j^jxj? 4P cW Ji

* . Ai. \ .
22
)sl.

2I
) .1

27)
•- i

26) z z.
25)

- •
\

H*£*H aC" 23)
- :

i) D: jJÖly-1. 2) A: «^Lj fehlt 3) C: J_£J; fehlt

4) A: *f>y> fehlt 5) BC: * fehlt. 6) BC dazu: ^t\.

7) CD: ££•/>- *aU-. 8) B: *Aj\. 9) D: A^-U~.

">) D: JJL« (in D undeutlich). ») D: ©Jwi^. ») D: *y>j*-

i3) B : J*—,. H) D dazu : J&X *$ ACD : j^jLas-L" (Alalp fehlt).

»6) BC: ibOU-, D: *UOU. i7) C: jiJa+jj*, D: ^1^9

^A.1^1. i8)C:JJ_j. 19) D: «bä fehlt. ™) C: jjJ-j\,

Dij^^äJ^I. 2i)BCD:o-a5jo. 22) CdazujjJ^a»-. 23) C:«^.^

J-dUL. 24)D:i]_5>1. 25) A:C*^ Jjj;.
2Ö

) C:^j. 2
7) BCD : jul

fehlt. 28) C: ^^j. 29) D: AäJJ^, C dazu: ^O. 3o) D: jlj\.
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.Air
r
jV

,3)

J±* "'ijw ."'ijjr
,o,dur 9,

o6

(J,]y>^ Iji 4~«m ^ AäJ ^j'A» 4>j>*' ä£j

i) A: e^L» fehlt, D: Der ganze Satz .dp dU^.... oju- fehlt.

2) C: j^/. 3) A: ^^-au*. D: ^-U». 4) BD: oj^W

C: Vjl. 5) C: ^y-i»J. 6
) CD: Yjl

.

7) D : j fehlt

8) BCD: aÜ »Uöl. 9) CD: £3. IO
) BCD: dU^T

") C-.jJ^f. 12) D: £ fehlt. O) BCD: ^^7.
14) C: oJ-Jb-j-j. 15) C: 0j$dl=»-. i6

) BCD: ^jSj+J\.

17) B: ^jjjJUlC, C: ,_>jjJLSX»(?). 18) BCD: cLUlST

19) BCD: dUjjJl) (in C undeutlich). 2°) C: j-^jT

21) A : dU
/X

_

B : <^.jC D : di*J\ 22) D : <£,-. 23) wie 21).

24) C: j-xS^T 25) D: oß*$). 2Ö
) D: J\_^-l. 2

7) C:4=>=J,

D: aA 28) D: ^ fehlt (in C darüber geschr.). 29) D: O.
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\UÄ3 ,_^0 J~J' LS*" ^-k^?^4 oZOjZj? jJo/aj JjUtL-

* <JS*'JX3-) Ai?"{d *J&. J^' JJ1J ->^<5?
2i)

j^i
2oy^ u /*

JJU
i8

y^%,^ i6)X
.

24)

ii/
23)dm 22)

ji>i

i) D: o-VS-djl. 2
) C dazu: & Jji~l j. 3) D:

jj^J.

4) BD: j fehlt. S) BCD : Jjf, C dazu: JjS^Cs>^j.

6) C: jSl fehlt; dann hat C: oJ^JSj JIäL~j oljS* jlx»

,

(

y>0 j^JJ)\ ^-^ o-»^« «j^-L» ^y>-J j

.

7) D: JIäI^^jIj

j-X^bw fehlt. 8) D: J£-U-. 9) BCD: Jj^.
i°) D: «JjUf-j.

") D: db-. t2) D: jL>-. *3) C: jJ statt j_/_j.

14) B : .&—< jjl , C: (darübergeschrieben J^\cjj)i£j[*J *c>z3\dL>\j\

-%/ jVjl, D: jU- ^ jVjl C^jW^ ^ <Ö O^
15) C: jVj\ JJ*Uj <s»J\ vti- ^jC. 16) D: jlSw.

17) BD: CJjjl. l8
) D: jU-, *9) BC: jj^.j (c->_vi.? ?)-

2°) D: _^-f-.
2I

) C dazu: d*Va.

23) D: dUl. 24) C: J-&J-

22) BCD:
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7) - •;
i . - i J * 1 % - \ : •

5
) \

""vir
I7)

/. C"
16

) l *
I i<f" • 1

I5M •• "- C* «^ä-A) 4U)l "J^/ LS*
4

VJL/ (»
• a - *" * y ä^X^wC-j

1) d: j-^—j^ (
?>

2
)
D: »r^ jw: j^uJ ^ statt

w>jj^» ... oXll 3) BC: jrJUjr>a 4) BC: *~S fehlt.

5) C: ^jji*. 6
) CD: fßl. 7) A: jSt^-\ .... Oy fehlt.

8) D: tJjJJ Oy" OjS. 9) C: dt*- ^^J- ,0
) C: A>ji>.

11) C: dL^I, D: dk\. ») D: J^J» BCD dazu:
l
j"^-

13) A: vikj» j, D: dlJLjj. M) D: joTjTfehlt. »5) BD: Jjr".

16) B: oUol 0. 17) B: 4j<Cjs*£Ö, CD: ^p>=i3 . 18) D: AJbL-.

»9) D: oj^>-3. *°) BC: jjj-wdUj;» D: JjJLi. 2I
) BC: olJo~j~>i

D: eJo-^. 22) D : ji->Jj!. 23) c dazu: ,^0 (undeutlich).

24) BC: /$J&~, D: £jü=~. 2 5) D dazu: j^»jNj 4#fl»jfl «Jlc--
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<0
t3^*JJ ^ w»

5*1^" ^J**^ A)Oj-lW cj^iKl

i) D: <j->~^. 2)D: 4)^ «olj^p-. 3) BCD: Ju**J

.

4) A: ^JLi*Jj\. 5) D: <ä5". 6) C: ^Uol.

7) C: ojJSC, D: ^jJÖL fehlt. «) ACD: o^Ü*.

9) A: ^U-jIIj», CD: A^Jäs^, D: dazu ^JfclioL i°) B: <J^>

C: 4'^r>c-=*"» D: t3^* ") A: **t>^'
12

)
B dazu: ^~jJ-V3 £«£/.»

C dazu: (j\j& gäj, D: J-Jll C^. x 3) D: ^^ ^^iJj fehlt.

M) D : <UJi1 ^U. 'S) D : o JlSCj^undeutlich). *6) d :
4JJ1!

v^j> fehlt.

17) C: jJLlijl j^ls JJU£T(?). 18) BC: jUb.al j. 19) D: -Uc.

2°)C:oJuj5T 2i)BD:j-iTpr *«) C: ijj^j^ ... dJUlijli fehlt

23) D: j^jj*J%£>-
2*) BD: <J««jji? fehlt. 25) BD: j-*Tp.

26) D: dUliolj fehlt. 27) D: <Ä\. 28) ß: «JLpßj»,

D: ^.i (j^y.Jr 29
)
D: j-^^- 3°) D: ^ fehlt
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3
) .

2U

•JÄÜjpU. j^jO jV JT.L-J

9

[)jj jA- J -4/

«S) - a\. H)
.

i^ „t . »3) t
, . I

I2
) - 4

fJV^ jiyu .tfdjtV^ 4Ajc J#

i) C: <&o ^-lijj, D: e^U>tllJj. 2) D: CL.1 jlj^IJ^j.

3) B: «j.i fehlt. 4) C: ^^Ja^-, D: ±X>gJZj*a>-.

S) C: jbjJVj-- 6
) BD: ^XJ\. 7) BC: ^^^i« D: J--^-

8) CD: j fehlt. 9) A: IjjjjrL. j fehlt «>) D: j\_>o fehlt.

») BCD: «jJul^is-. 12) wie 7). »3) D dazu: j JlX> ^^X.

14) A: ^Z fehlt. *5) wie 7) und 12). 16) D: j fehlt.

17) d : Vjiev.C) statt ^1/5?J^-* i8
)
C: 4^- • • • Jtyj

fehlt, A: ^^»jK J 9) D: eSjlcl. 20) BC: dazu jU-.

21) A: ^Ü^. 22) C: cXi^, D: cSjl. 23) Q: ~3 (jp un-

leserlich), D: r-lS.
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•4Tj^
I7)

^^j\
l6)

*bJ^ .ii/jß>
IS)

jr*jrj

«4)<^ 23)

aj57\
22)

jkj\ •UaU .4^-^
2I)

^j\-^ j^

») C: j fehlt 2) BCD: /IS. 3) D: CjIj fehlt.

4) C: jLfr», D: JJUf

.

5) C: ^jj£ 6
) D : _>

fehlt.

7) BC: o-0_£, D: 4J_£ fehlt. 8) C: unleserlich. 9) A: Js-z fehlt,

BD dazu: ^J-j, C: <l. io) D: dLjjIJ? dUlT fehlt.

«) BC: dLlST 12) BCD: Vj^ statt j. x3) D: Jfiy eJitjS

•jSjÜ^jY. i4) C: <*UjL. x5) D: Js-y,C: ji-;l
f D:J^y.

16) CD: ijp .... A^lj fehlt «7) B: •AäJlJjjl.

18) BC: /^IjUi D: cXs\Ja\ aSU". 19) D: 4*Uolj.

2°) D: oJC4»wi-. 2i) C: j\j2a j;
<ül=»-

.

22) B : iAi»j! .

23) B: e-C$j\. 24) C: <J/». 25) A: <~>jj^-

26) D: dkl o-Xl j\jO. 2 7) C: oXSoJp 28) C: ^jLs-.



2
) - x

),*|
2
) " *) *|*

l

i2
) <^ ix

) -i .
io

) 9)* . .ac"8^ -ii 7
) .

l6
) -• 15

) . .
I4

) ~*
I3

) • t I X \S^ \ \ \

jVj' (t^c-i j^ *^*v^ fj * <3*d® ifj*^ •M>«

/jy^>^ Oj^-2 öüJbs^ «bj 'hJ* j^—-^-ji-^8 4>j «"—j/

i) CD: ^t ol» fehlt. *) A: jyJl fehlt. 3) CD: •,£-*.

4) C: j£, D: j£ 5) C: {&]£* «jUti-. Statt j-^jjj-

6) BD: j fehlt. 7) C: J^*., D: <j^r 8) D: dUl

9) AD: (S*»J-
I0

) C:
°2>Jj^. «) D: Jjlstlw-

12) BC: tjj£- T 3) C: o^Lm. H) BD: ^-»S 4*.

x5) CD: <JJ=~- l6
) BD: j-Ö <b. *7) BCD: <J*Jb~.

18) B dazu: ,jJS^a»-. »9) A: jä-^JO. 2°) BC: i£jj\*J**.

21) A: .d^jyL-C- j^Al. <Cj fehlt. 22} ß: j^oj^J, C: o^J j.

23) C: jX-C statt o^i-i, D: o^o^' ojo-ij. 24) ß: Jj^J

CD:j£y. 25) D:j iJ^,\jC 4JL49.j <Cj statt ^>jJÄ...*lf\ 2Ö)A : jYjl fehlt



— rt

.-'^du v>" v/"*1 -

8,4T^.

s)

X

1) C: dazu ^. *) D: jä\2*. 3) B: dL-l5^(>, D: Sl^Sj.

4) D: (^j^i. 5) D: f\j 4»} CJ*J*$\$ fehlt. 6) CD:C*»-*>-.

7) B dazu: ^l5j*, dann B und D: üß <iJL» j-C—Uo <*~^L* ^^Ij.

8) C: jj5jTdlJ>. 9) C: <f-/. ») D: dUU.

») C: J-&J.
12

) D: J^AjIcj j. »3) BD: o^J, C: o^a^.

14) D: JUj\ «Jj ^L- fehlt. 'S) B: J^jU C: Jj-ljl,

BC dazu: j^JC-l. 16) C: «.xcl, D: o-U^l. '7) BCD: J*lJ».

18) C: jj&y. 19) A: *ä1p-I, D: 4s*JUl. 2°) D: jjSJUcj.

m) BCD: k-J^p^. '») D: AäjIUS . 23) A: Jlc\ <U1 j fehlt,

C: ebenso, dafür schon hier: (l)^Ju ±j\i , D: *la£-\ <*Jlj.

*4) C: jJ& ••j*J fehlt 2
5) D dazu: \\.
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<dA**I,' JjC- ^Ju-^- ^ß^L^S> j^JljJ /^^* J^'J

i) C: j^.1 jy fehlt. 2) C: ^1. 3) C: jltiß^ V: j-^jY-

4) C: dLual«. 5) C: »j» , D: -räj .
6
) B: dL*J, D: dLj-

7) BC: JJlj!. «) C: jjSy. 9) Ci
(

j*$&>. ™) B: 4») ig~»

D: ^il ^-»Ä^vXi ( --< von späterer Hand gestrichen).

») CD: dLll. 12) D: j>&J- **) D: jj fehlt.

14) CD: *p fehlt i5) CD: ^jrCi'fc*. 16) D: Yjl.

17) C: j fehlt. *8) D: jjj- x9) C: Is^jL , D: 4ls*~ai.

20
) C: ^jjS)ß\ 21) CD: dLsl (C: dLxl gestrichen).

22) C: j->£j. 23) D: *X5j>M. 24) D: jUjl.

25) C: t^Jijli, D: <^Jl5U -ÜJL^lij i^C. 26) D : 4-Jj C-jL

^7) C: jJ^y
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jl>l 6j^Xj. -Vj' ~r- «#V "

)d^^-
.

4)

±]/

^ii_j 4|^>.i fjHj? <J
f̂
j^t\ jOdkSTj \jy^ij

^v^i j ji^y ^^x» a^i jj^\ j*iy

1) A: dUj^j. 2) D: rci£. 3) A: dazu j 4) C: j-&ß-

5) BC: j fehlt. 6) C: <*Jlja» oUllc eUol, D: 4*Uol

O^l^ai» jAlllc. 7) D dazu: .V-ji^ ,>-. 8
) D: <j| fehlt

9) BCD: j^ nach j-^.y.- I0
) AB:-jJol, D: (0/J(?).

") A: 0~JLfj*> B: üroA» D: ur-J^^- 12
)
B: j^

oj$w>, C: jj*f. 13) D: ^\f>- fehlt. 14) B: 4vjJr~"
i5) A: jJ fehlt, C: .Ü^Tfehlt. l6

) D: jU. 17) B: jX& Ll~L

18) A: Jljl fehlt. 19) A: j.5 fehlt. 2°) D : »J^ . 21) BC: <J*y -

22) D: *Z~,j\
(

j>zh\ , B: ÜjJOp ..... «CL-jl fehlt. 23) C: ^-x^»,

D: iSj^.- 2i C: oj£ß, D: ^Py(P). 25) CD: j fehlt.

26)CD
:c
3i^-pl. 27) a :jj fehlt. 28)C:A$fehlt. 29)CD: jL.j.jjf
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l6
)^ l

IS
) - 14

) ic^ .
I3

) *l . i
-•

i) C: j-^fj^J-
2
) BC: dUL^j, D: &Jm j.

3) A: 4/^

4) CD: <a>- 5) D: ^_p-Lj- 6
) D: (jj>i-j\- 7) B: <\|jl fehlt,

CD: Yjl- 8
) D= J fehlt. 9) D: statt jlj! <>oS\ steht:

iJ^P dliT/ J Jjl^- oJU»jl Jpsl-~» -Clc-j 4j>c9|. io) A: jVj^-

") A: jjJjL ") C: CJL>- ^Jj-5 fehIt ' A: tA*

13) BD: <uJb-. h)C: <U AäJI di^jy^ C>jl> D: jj» OjjJ

dLo 4»L iS) CD: jUp-, i6) CD: ^>jj\j- x
7) D: hat von

(^jllcl bis zu <U~£-j j : AS-Ipt-m, ^£1 ^ß-j^j
<

-—\cl <_£^=>i-Sj ^jllcl

.j-ASjPcAidl 4^1 j j^>" dU 4.1 JJI 3_j>_ r-ji

18) C: &\ 4s**\. J 9) C: ,lJb-. 2°) D: j fehlt.

») D: <iA)4)l5j. »») C: ^J^I fehlt »3) D: j^UJL

»4) D: UJL »5) BC: iJ^T, D: jMJ.



5)

J

t-^o <bl l/!^V JJ^. ö^^; fl^V* (***•**' j^2*— « jjWjt

,/ <: /

*) D: j fehlt. 2) D: ^y*. 3) B: J^-^> C: J^-^y
D : J-^-^»-

• 4) BCD : ^6ciU- . 5) D : die folgenden Sätze bis

zum Schluß des Abschnittes lauten: •>-*~^l£ A^tll Ül j_^> « 43 «äZ*«

a-Ü-djl J?^ JjX\ Je^ ^JZj^as- jU» ^1~ jlLL- Jj Jol jjj"

jJii ^aa-«1 ^^^j-l j-5^-*' j j-^-^j--jo j-^^r «3^? <"-**> Jit

/£*"*' tSÖj t5~*' J^" J •*-*-•' ";' <jX«s» /}-^Jl j-XJ—»I
w^9^ ö^iä?

0-»-VJ»- (!) OÜaiw jl^-1 ^J6 jj!j\ jbj^S^ <*~Jjl ^-^J j-5 »-Uw-

6)C:jj)jL 7) C: ^Jl^ fehlt. 8) A: jj6jfjLjl.

9) BC: j^X-i frlj .... jlkL fehlt. w) B: jlkL M»^-
") BC: ^oTp .... ^J^ fehlt 12) B: J>-Äi-. »3) AB: jjO

fehlt 14) A: jJJLajj^. fehlt. 15) B: c£/>sX>_.



— tt —

A>>>> JU, /%» 5,pV»V^

^CXk-jX« 1&Z+0 AI) AK» ^jlstl^i» * *• »Jol j*Wu ä^»X-1*«1>.^

rO äXjI <-*Ilk_) .JjU&L*« 7?ye*3 lt** ^ ' j'j^'j^41

i) C: «JU statt a^w» jJwL 2) C:
(

jfOß\^-i D: <_£-JlU-,

3) BCD: j&k~> 4) D: ojCs> AJLil. 5) D: <uÄ^.

6) AD: j A.L 7) D: <<Aäh 8) BCD: &JJaJ&* fehlt.

9) D: >•!. io) CD: YjL ") D: J^> • ") C: vl^>

D: «ä^J_5>. ^ statt C^. i3) C: 4»! ^gjLilS, D: e^L^lS.

14) D vorher: jlj'j^IJj. is) A: •-—j-U, B: *jl<-*^X»«

16) CD: JUl. 17) D: oJ&j»au» <d»jlc -VäÜ
<_r-*^ •

l8)j-^'

19) D : j fehlt. 20) C: (£}!>/£J .
2I

) B : 4-J^lSj C : 4) ^jLi^,

D: ^^L^ls. 22) C: jJoljJUaT. 23) D: j fehlt, CD: J&l •

24) C: ^-IÖäJ, B: ^jM-XäJ. 25) BCD: e^iC^U-.

26
) C : j J»\ (?). 27) B : J>\ , C : der ganze Satz Jj J»\ Jjl>=l~j

fehlt



— \A

2
)

<-AJU» /c*^^4 /}*' v—

-

J
lr

4 i-LLJLl5fc* ,V,I jji*! >«X**

^^a,! jj^; c^Ul ^jj\j <^CjUu- "^Jjbjii

6/^» j-^' «-j-*-—'Vc' (_^?&3vj ^u 6A»y\c^ i/^jj^j

1) C: j.i>täfr 4=iJfehlt. a)C:4»lfehlt. 3) C: 4s«J, D: <^.

4) C:j-Op. 5) C: oj^>-. 6) D : »X&.J statt o-V^l-U» jUj.

7) CD: ^1. 8) A: -JJUiJ, BD: -jJol. 9) D: j fehlt.

*°) C: «iAi'Vjl. ") BD: , =»L». 12) BCD: «iLL.

13) C: j-*$5- I4
) D: f^-

I5
)
CD:

J-
1»« l6

) C: ciJUjo^JST

undeutlich), D: ctkl -^i. *7j B: der ganze Satz: iJ^ST. viL^»^*

fehlt 18) D: tZJÄjjj . J 9) C:
ÄJ
>t\. 20) BCD: <C—$T

21) BD: jfl, C:jJLJ. 22) D : dazu 4^ . 23) C: j^—^jji j

fehlt. 24) C: J.ylcl, D: jX-Jlci. 25) D: ^l fehlt.

26) D: (CpciC. 27) C: dlLAfr. 28) C: L .iC^U . an Stelle
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jUj 4.1L "^T, U^j/T'^tr^bj .i)T

V i

I5
) . r I4M i i

I3
) i

I2
)

*
lx

) i-

i) AC: i^jr iSj, D: ^j^. 2) D: <Sj2<ky~.

3) C: o^xl'l, D: ^J&\ j\Ce\. 4) B: 4)JÜj\ f C: oJ3j\ .

5) D: Jmß-, 6) B: dk'l, D: OjA.^ 7) D: J^T fehlt

8) C: s^~JC*. 9) D: ^^ I0
) D dazu: j <V—Aäa.

xi) A: j-C«Ji>-, BC: j^JltJc^ . 12) C: j-*^-. *3) BC dazu:

tJ»J-»jl JS J*l. 14) C: J*\. 'S) C: j->- <_£,
D: ^r^J.

16) D: J*\ C. 17) BCD: dL^jj. 18) BD: j^ fehlt

19) D: j fehlt. 20) D: oXa*. 21) C: As-t*?j-<aÄ4 , D: *o*M»ya3*A.

22) D : CJL, fehlt 23) C:4$\ />U, D : dW}L,. 24) C : ^jj .

25) A: ^J~y£ j % B: jf^JJbjZ" z6
) *> = *£• 2

?) BD: ^-n*-

28) BD: s-i^j*--
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Ml 3
) \..

a
).
<^

.5)

»j

V^ V^ 1 Ä 1 J*l# J* 1 jVj 1

f
1^ 1 J*^

1) C: w-sl^». 2
) A: o^SL» jJOJÜ^ fehlt 3) C: dazu j-U£j,

in der Handschrift gestrichen. 4) D dazu: cJi-*^ j. 5) D: jJ fehlt.

6) C: <0-}^-. 7) BD: dicL 8) ß : ^j fehlt

9) B: sj^j\ jVji jAJlcj 4~*»L. fehlt; C: Jäc-1 j -*-» j

<£j*a (ein Wort unleserlich) jVj\ j^ J J*^ ( J am Rand) jVj\ ;

D: j^Ufrj A-«L. ^Ijl (!) Vj^ j-^-> cM jVjl Jic-1 J-^

10) BCD dazu: Ojf^l 4/*l^ J^ _?• ") A dazu: *^'

")C:CAJli. i3)D:JÜUL-l. H)B:jl fehlt *5) CD: ^L..

16) D: jljU J*lj fehlt, B: jVj\ j^_J. J 7) C: 4>j^, D: ojf.

18) CD: dLcl. 19) CD: jjSj)', D dazu: j. 20) B: ^j-^-

21) D: <ÜuU>. 22) B: 4»jj>. 23) AD: (^J^. C: <jjy>\.



— \o —

\^° ij"*^ "Isttri *""^ *—^"^ v-tr»* <"S^2j ^Aä^I

cJj^r^« AlJaL- oU4 JS^jl —y~J^ J£^ jjj 3

- *
24

)
23

) *
*2

) .
2i

) .1
20
)i- »:-

I9)

iClT

i) BD: Ojj^. 2
) C: ^o fehlt. 3) D: oACJs«-. 4) D: <o\Jtf>.

5) A: \X»J». 6) D: j fehlt. 7) B: j^j^j^»
C: Oj*jjS3jiw jC, D: »^C^iC J^T, 8) BCD: jUjl.

9) C: A^J, D: *A io) BC: jJUUlU-s», D: j-AJuJ6L>.

") D: «ClSJuä. 12) D: $\. *3) D: U*j«1Ij fehlt.

M) BCD: ^U- 7C-*. iS) A: AJ jj. »6) D: j^y*~-

i7) D: j^Jl)l fehlt. 18) D: j fehlt. 19) D: iJ^Sfehlt.

2c) A: U fehlt, C: U JUfl>" , D: Lj Ju£>*

.

21) D: j fehlt

22) BC: j fehlt. 23) ß: JJf- fehlt. 24) D: j fehlt.
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jjX\ jli\ jXjZj <-^ '
3

4j,\ }}> jJ! 'j^jkol

JL" "><« ju^ .jX
f
jV jijl *» %.%a^

«) ABC: j-5jU.il fehlt. 2) ß: jll, C: jUl. 3) D: Vjl.

4) D: «XAu <j^- 5) B: •jf^l! jjU D: p/jjl.

6) D: ^U-. 7) C: Jp-£. 8) B: ^-jjL, D: J-Jjl.

9) C: o^<Lm.j3jJ, D: <0*—Jj.i. 10) C: «Sjj».

«) D: *s>Ä\ fehlt. «2) D: - statt «. W) D: ojSj^>

.

H) B: j-^y?!, C: oJ&\Js>\. i5) AD: »l^l.

x6) D : j St\ J^J^J jJUJp (j-^ <£>* fenlt)-
x
7) BC : jJ^i-Jl

.

18) D: ^.i. »9) BD: OjjJ. 20
) D: Jj£.

21) C: ^J,

22) C: unleserlich; D: o-CLlff- *L1 cJj^- 23) C: ^^-AäsI.
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5)
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